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Statistische Angaben 
 
Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes (Stand 31.12.2019) beträgt 1918 ha. 
 
Damit hat Ronneburg die 13 größte Fläche der 46 Gemeinden des Landkreises Greiz. Die Zusammen-
setzung des Gemeindegebietes kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 
 

 Ronneburg Schmirchau Raitzhain Grobsdorf Friedrichs-
haide 

Gesamtfläche qm 10.381.286 2.917.228 2.780.619 2.324.673 780.362 
Gebäude und Freifläche qm 1.466.784 4.447 394.510 29.686 139.050 
Landwirtschaftsfläche qm 4.740.666  1.951.541 1.691.013 49.333 
Betriebsfläche qm 118.732 1.387.675   46.187 
Erholungsfläche qm 158.142     
Verkehrsfläche qm 890.317 1.525.106 243.650 190.464 83.370 
Heide/Hutung qm 954     
Wald qm 1.390.946  1.120 258.251 5.950 
Wasserfläche qm 36.982  24.849 4.476 2.210 
Sonstige Fläche qm 1.577.763  164.949 150.783 454.262 
 
 
Einwohnerzahlen (lt. Fortschreibung des Thüringer Landesamtes für Statistik): Stand: 31.12.2019 

 
 

Entsprechend der amtlichen Statistik hat Ronneburg am 31.12.2019  5.011 Einwohner gehabt. Ronne-
burg ist damit hinter den Städten Greiz, Zeulenroda-Triebes und Weida die viert größte Stadt des 
Landkreises. Im Landkreis lebten am 31.12.2019 insgesamt 97.398 Menschen (Vorjahr: 98.159). Die 
Einwohnerzahl der Stadt Ronneburg ist seit 1990 (7.163 Einwohner) um 2.152 Einwohner bzw. 30,04 
% gesunken. Im Jahr 2013 ist erstmals seit 1990 die Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
Dieser Trend hat sich bis 2016 fortgesetzt. Seit dem ist die Einwohnerzahl relativ konstant. In der mit-
telfristigen Planung wird von einer relativ gleichbleibenden Einwohnerzahl ausgegangen. Die Ein-
wohnerzahl ist unter anderem maßgebend für die Höhe der Schlüsselzuweisung und der von der Stadt 
zu zahlenden Kreis- und Schulumlage. Angaben im HH-Plan, die auf die Einwohnerzahl umgerechnet 
wurden (€/Einwohner), beziehen sich auf die Einwohnerzahl zum 31.12.19. 
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Zusammensetzung der Veränderung der Einwohnerzahl 

 
 

Der Saldo Zuzüge ./. Fortzüge = + 52 ist positiv und hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder verringert. Dieser 
positive Saldo reicht jedoch nicht, um den negativen Saldo Geborene ./. Gestorbene auszugleichen. Die Gebur-
tenzahl ist mit 33 Geburten in 2019 leicht gestiegen und liegt erneut deutlich unter dem langjährigen Durch-
schnitt (10 Jahresdurchschnitt: 37,6 Geburten/Jahr). Die Differenz Geborene ./. Gestorbene = - 67 hat sich leicht 
verringert. Dies ist der zweithöchste Wert nach dem Vorjahr und ein Zeichen der Überalterung der Bevölkerung. 
 
Entwicklung Gewerbebetriebe in Ronneburg  

 
 

Gewerbesteuerzahler in Ronneburg 

 
Für 2019 liegen die Angaben noch nicht vor. Nicht anmeldepflichtige Berufsgruppen sind nicht erfasst (Ärzte, Steuerbüros, 
Rechtsanwälte, Architekten, Künstler, Vermessungsbüros, Pflegedienste). 
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Haushaltssatzung 
der Stadt Ronneburg für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund der §§ 19 und 57 der Thüringer Gemeinde und Landkreisordnung (ThürKO) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 501), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. 
S. 277, 278), erlässt die Stadt Ronneburg folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und 7.734.280,-- € 
in den Ausgaben mit 7.734.280,-- € 
 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und 6.557.880,-- € 
in den Ausgaben mit 6.557.880,-- € ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 45.000,- € fest-
gesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  300 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)      420 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer        395 v.H. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 850.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.  
 
Ronneburg, den 14.04.2021 
 
    -Siegel- 
 
Leutloff 
Bürgermeisterin 
 
Bekanntmachungsvermerk: Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Ronneburger Anzeiger Nr.: 
05/2021 vom 21.05.2021 
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Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan 2021 
 

1. Zweckbindung bzw. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 GemHV 
 Zuweisungen, welche die Stadt für bestimmte Investitionsmaßnahmen erhält, sind für die entspre-

chenden Investitionsmaßnahmen zweckgebunden. Der Zweckbindungsvermerk ist dabei in der 
Haushaltsstellenbezeichnung selbst zu sehen. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen gemäß § 
17 (1) S. 3 GemHV für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden. Die Mehrausgabe bedarf 
der Genehmigung der Bürgermeisterin. Im Verwaltungshaushalt sind die entsprechenden Haus-
haltsstellen in der Spalte „Erläuterung“ mit einem Vermerk versehen, der ebenfalls die Nummer 
des Deckungskreises wiedergibt. 

 

2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 GemHV 
Ausgaben, die in der Spalte „Erläuterungen“ einem „Deckungskreis“ zugewiesen sind, werden in-
nerhalb dieses „Deckungskreises“ gemäß § 18 (1) GemHV für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ein Deckungskreis hat jeweils die gleiche vierstellige Zahl. Das heißt Ausgabeersparnisse bei der 
einen Haushaltsstelle dürfen zu Mehrausgaben bei der anderen Haushaltsstelle verwendet werden. 
 

3. Übertragbarkeit gemäß § 19 GemHV 
 Im Verwaltungshaushalt werden keine Ausgaben für übertragbar erklärt (Ausnahme: Zweckgebun-

dene Mehreinnahmen). 
 

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach 
Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in 
Benutzung genommen werden kann. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen haben zum Schluss 
des Haushaltsjahres die Bildung von Haushaltsausgaberesten für die einzelnen Ausgaben zu bean-
tragen. 

 

4. Voraussetzungen für den Beginn und die Fortführung von Bauvorhaben im Vermögens-
haushalt 

 Ein Vorhaben darf erst begonnen werden, wenn der Entwurf aufgestellt und geprüft ist, die Finan-
zierung sichergestellt ist (d.h., dass u. a. für die im Investitionsprogramm veranschlagten Zuwen-
dungen die Bewilligungsbescheide vorliegen) und nach Plänen und Kostenrechnungen feststeht, 
dass die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel ausreichen. Gewährte Zuwendungen sind rechtzei-
tig abzurufen um eine Vorfinanzierung weitest gehend zu vermeiden. 

 

5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweis-

bar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben, die 
nach ihrem Umfang oder ihrer Bedeutung erheblich sind, bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
zuständigen Gremiums (Stadtrat oder Finanzausschuss entsprechend der Geschäftsordnung). 

 

 Bei über- oder außerplanmäßigen Ausgaben ist ein entsprechender Antrag vom jeweiligen Sachbe-
arbeiter über den Leiter der Haupt-/Finanzverwaltung an die Bürgermeisterin zu stellen. In diesem 
Antrag ist die sachliche Notwendigkeit und zeitliche Unaufschiebbarkeit zu begründen. Mit dem 
Antrag ist weiterhin ein rechtlich zulässiger Vorschlag zur Deckung zu machen. Erst nach der Zu-
stimmung durch die zuständigen Stellen können verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. 

 

6. Freigabe von Haushaltsmitteln 
 Um die Kassenlage zu stabilisieren werden die Ausgabemittel einiger Haushaltsstellen ganz oder 

teilweise bis zum 30.06. gesperrt. Die betroffenen Haushaltsstellen sind in der Spalte „Erläuterung“ 
mit einem „s“- Vermerk versehen, der um die Höhe der Sperre (in Prozent) ergänzt ist. 
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 
 

1. Allgemeines 
 

Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Er gibt einen Überblick über den Stand und die 
Entwicklung der Haushaltswirtschaft. 
 

Der Haushaltplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Er ist gegliedert in einen 
Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt und besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplä-
nen 0 bis 9, sowie dem Stellenplan. Auf die Darstellung von Sammelnachweisen wird ab 2019, be-
dingt durch die Einführung eines neuen Finanzprogrammes, verzichtet.  
 

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden in Einzelpläne (E: erste Zahl der Gliederungsziffer), 
Abschnitte (A: erste und zweite Zahl der Gliederungsziffer) und Unterabschnitte (UA: erste bis dritte 
und bei uns bis fünfte Zahl der Gliederungsziffer) eingeteilt. Die Tiefe der Gliederung richtet sich zum 
einen nach dem Bedarf der Stadt, einzelne Bereiche voneinander abzugrenzen, zum anderen nach dem 
verbindlich vorgeschriebenen Gliederungsplan der GemHV.  
 

Gliederungsschema (Einzelpläne = erste Zahl der Gliederungsziffer): 

0 Allgemeine Verwaltung 
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
2 Schulen 
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz 
4 Soziale Sicherung 
5 Gesundheit, Sport, Erholung 
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

Die Einnahmen und Ausgaben wiederum werden im Gruppierungsplan nach Arten gegliedert, jeweils 
im Rahmen der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte. Der Gruppierungsplan ist untergliedert 
in Hauptgruppen (HGr: erste Zahl der Gruppierungsziffer) Gruppen (Gr: erste und zweite Zahl der 
Gruppierungsziffer) und Untergruppen (UGr: erste bis dritte und bei uns vierte und fünfte Zahl der 
Gruppierungsziffer). 
 

Die Hauptgruppen bedeuten: 
Einnahmearten Ausgabearten 

0  Steuern, allg. Zuweisungen 4     Personalausgaben 
1  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 5/6  sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 
2  Sonstige Finanzeinnahmen 7     Zuweisungen / Zuschüsse 
 8     sonstige Finanzausgaben 
3  Einnahmen des Vermögenshaus- 9     Ausgaben des Vermögenshaus- 
    haltes (VMH)        haltes (VMH) 
 

Der Aufbau einer Haushaltsstelle wird am Beispiel für die HH-Stelle „63000.008.95042“ ver-

deutlicht: 

63000 Gliederungsziffer für den Unterabschnitt (UA) hier: Gemeindestraßen 
          .008 Vorhabenskennziffer (nur im VMH) hier: Straßenbau Ronneburg 2016-2020 
                 .95046 Gruppierungsziffer für die UGr. hier: Straßenbau Clara-Zetkin-Straße 
 

Im Verwaltungshaushalt werden die Einnahmen und Ausgaben zum laufenden Betrieb, im Vermö-
genshaushalt die vermögenswirksamen Geschäftsvorgänge, Investitionen und Zuschüsse zu vermö-
genswirksamen Vorgängen eingeordnet. Die Einnahmen des VWH dienen insgesamt zur Deckung der 
Ausgaben des VWH; die Einnahmen des VMH dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des 
VMH (Grundsatz der Gesamtdeckung). Einnahmen und Ausgaben sind nach dem Kassenwirksam-
keitsprinzip nur in Höhe der im Haushaltsjahr zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Be-
träge zu veranschlagen. Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung Ausgaben zu leisten und Ver-
pflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder 
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begründet noch aufgehoben. Verpflichtungen zur Leistung von Aufgaben in künftigen Haushaltsjahren 
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haus-
haltsplan hierzu ermächtigt. Diese Verpflichtungsermächtigungen sind bei den betreffenden Haus-
haltsstellen zu veranschlagen. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten dürfen erst 
dann veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, Erläuterungen und eine Schätzung über 
entstehende jährliche Folgekosten vorliegen. Ausgabemittel des Verwaltungshaushalts, die nicht über-
tragbar sind und über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt worden ist, gelten als 
erspart. 
 

Für die Ausführung des Haushaltsplanes wurde der Weg einer dezentralen Haushaltsüberwachung 
gewählt. Das heißt, jede mittelbewirtschaftende Dienststelle (im Haushaltsplan in der Spalte „Amt“ für 
jede Haushaltsstelle hinterlegt) ist für die sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Haus-
haltsstelle allein zuständig. Hierdurch erhöht sich die Verantwortung der einzelnen mittelbewirtschaf-
tenden Dienststellen. Bei der Bezeichnung der mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Ämter) wurde 
dem Verwaltungsgliederungsplan Rechnung getragen. Nachfolgend sind die mittelbewirtschaftenden 
Dienststellen aufgeführt. 
 

 10 Zentrale Verwaltung, Recht 62 Bauverwaltung, Stadtplanung, Beiträge  
 11 Personal/Lohn, Innere Verwaltung 65 Hochbau, Denkmalschutz, Bauordnung  
 12 Sitzungsdienst  Städtebauförderung  
 20 Kämmerei, Versicherung 66 Tiefbau, Gewässer, Umwelt  
 21 Stadtkasse, Buchhaltung 68 Bau- u. Straßenunterhaltung, Grünflächen,  
 22 Steuern, Gebühren, Haftpflicht  Stadtreinigung, Bauhof  
 23 Liegenschaften 
 32 Ordnung, Sicherheit, Märkte, Forsten 
 33 Einwohner- und Meldewesen 
 34 Personenstand, Wohnungsförderung 
 41 Jugend, Kultur, Sport, Statistik, Wahlen 
 42 Bibliothek, Museum, Archiv 
 50 Soziales, Wohngeld, Kita’s 
 

Mit der Umstellung auf ein neues Finanzprogramm in 2018 wurden die Sammelnachweise aufgelöst. 
Die einzelnen Haushaltsstellen aus den Sammelnachweisen sind im Verwaltungshaushalt enthalten. 
 
 

2. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten 
 
Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes haben sich wie folgt entwickelt: 
 

Einnahmeart Rechnungsergebnisse in T€ Ansätze in T€ 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Verwaltungshaushalt       

   1. Steuern, Zuw., Umlagen; HGr. 0 4.816 5.398 5.552 6.308 5.246 5.221 

   2. Einnah. aus Verw. u. Betrieb. HGr. 1 1.428 1.371 1.619 1.595 1.643 1.738 

   3. Sonstige Finanzeinnahmen HGr. 2 701 720 734 694 708 776 

Summen 6.946 7.489 7.905 8.597 7.597 7.734 

       
Vermögenshaushalt       
   1. Zuführung vom VWH, UGr. 300 814 1.175 1.561 2.074 310 319 

   2. Entnahmen aus Rücklagen, UGr. 310 178 0 0 0 1.256 889 

   3. Beiträge und ähnl. Entgelte, Gr. 35 148 244 206 260 167 187 

   4. Zuweisungen für Investitionen, Gr. 36 595 574 396 72 638 499 

   5. Kreditaufnahmen, Gr. 37 708 1.057 5.047 0 918 4.423 

   6. Grundstückserlöse, Gr. 34 71 108 26 261 108 232 

   7. Sonstige Einnahmen des VMH 115 64 32 8 22 10 

Summen 2.628 3.221 7.267 2.676 3.419 6.558 
 
Anmerkung: Bei den Kreditaufnahmen in 2016, 2017, 2018, 2020 und 2021 handelte es sich um Umschuldungen. 
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Die Einnahmeentwicklung wird in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt: 
 

Einnahmeentwicklung Verwaltungshaushalt (VWH) 

 
 

Mit Abstand wichtigste Einnahmequelle sind die Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Diese blei-
ben gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert (-0,48 %). Die Einnahmen aus Verwaltung und 

Betrieb erhöhen sich um 5,78 %. Die sonstigen Finanzeinnahmen erhöhen sich stark gegenüber dem 
Vorjahr um 9,57 %. Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen damit um 1,81 % gegenüber dem Vorjahr. 
Die Ursachen für die Änderungen werden an anderer Stelle erläutert. 
 

Einnahmeentwicklung vergleichbarer Einnahmen im Vermögenshaushalt (VMH) 

 
 

Dem VMH kann 2021 ein Betrag in Höhe von 319 T€ vom VWH zugeführt werden. Die dauernde 
Leistungsfähigkeit ist damit gerade so gegeben (Freie Spitze: 31.370 €). Eine der wichtigsten Einnah-
mepositionen im VMH ist (wie schon 2020) die Entnahme aus der Rücklage. Die Stadt muss auf 
ihre angesparten Mittel zurückgreifen um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Die Zu-

weisungen für Investitionen verringern sich auf 499 T€ entsprechend der geplanten Investitionsmaß-
nahmen. Die Straßenausbaubeiträge wurden zum 31.12.18 abgeschafft. Für den Abrechnungszeit-
raum 2016-2018 stehen die Endabrechnung noch aus. Eine überschlägige Ermittlung ergab, dass für 
das Gebiet Ronneburg noch eine Nachforderung besteht. Für das Gebiet Raitzhain sind demnach Bei-
träge zurückzuerstatten. In Summe wird noch mal mit Einnahmen i.H.v. 187 T€ gerechnet. 
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Ausgabeart Rechnungsergebnisse in T€ Ansätze in T€ 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Verwaltungshaushalt       
   1. Personalausgaben HGr. 4 1.284 1.329 1.366 1.474 1.646 1.731 
   2. Sächl.Verw.u.Betriebsaufw. HGr. 5/6 1.338 1.405 1.337 1.296 1.546 1.472 
   3. Zuweisungen u. Zuschüsse HGr. 7 1.670 1.724 1.768 1.786 2.055 2.113 
   4. Zinsen für Kredite Gr. 80 219 211 139 5 5 7 
   5. Zuführung an VMH UGr. 860 814 1.175 1.561 2.074 310 319 
   6. Sonstige Finanzausgaben 1.622 1.647 1.733 1.961 2.035 2.093 

Summen 6.946 7.489 7.905 8.597 7.597 7.734 

       
Vermögenshaushalt       
   1. Vermögenserwerb Gr. 93 56 91 312 226 225 203 
   2. Baumaßnahmen Gr. 94-96 1.290 1.410 776 669 1.809 1.485 
   3. Tilgung von Krediten UGr. 971, 9778 367 370 349 296 296 287 
   4. Sonstige Ausgaben 915 1.350 5.830 1.486 1.090 4.582 

Summen 2.628 3.221 7.267 2.676 3.419 6.558 
Anmerkung: Bei Tilgung von Krediten sind Umschuldungen nicht enthalten. 
 
Die Ausgabeentwicklung wird in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt: 
 

Ausgabenentwicklung vergleichbarer Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (VWH) 

 
 

Die Gesamtpersonalausgaben erhöhen sich kräftig um ca. 5,16 % (+ 85 T€) gegenüber dem Vorjahr. 
Hauptgründe sind die Anpassungen im Stellenplan (Erhöhung der Stellen um 1,9625 VbE auf 33,3875 
VbE und verschiedene Höhergruppierungen) und die geplante Tarifsteigerung von ca. 1,4 % ab März. 
Die Personalkosten sind eng geplant. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand verringert 
sich gegenüber dem Vorjahr um 4,74 % bzw. um 73 T€. Es verringern sich die Aufwendungen für die 
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (- 32 T€). Im Vorjahr war noch die Reparatur des 
Dachkastens am Rathaus veranschlagt (-8 T€) und deutlich höhere Aufwendungen für die Pflege der 
Grünflächen (-15 T€) vorgesehen. Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen 
Anlagen verringert sich um 23 T€. Größere Veränderung/Anpassungen gibt es hier bei einer Vielzahl 
von HH-Stellen. Die Aufwendungen in den Gr. 64-66 (Steuern, Geschäftsausgaben) verringern sich 
ebenfalls um ca. 20 T€. Größere Änderungen sind hier in den Positionen bezüglich der Mehrwertsteu-
er, der Veranstaltungen und der Gerichtskosten zu verzeichnen. Die Zuweisungen und Zuschüsse 
erhöhen sich um 2,82 % (+ 58 T€) gegenüber dem Vorjahr, was vor allem mit höheren Zuweisungen 
für die Kinderbetreuung zusammen hängt. Auch die Schulumlage erhöht sich (+10,7 T€). Die Zuwei-
sungen und Zuschüsse sind seit 2014 die größte Ausgabeposition im Haushalt. Die Aufwendungen 

für Zinsen bleiben auf sehr niedrigem Niveau praktisch unverändert. Aufgrund des niedrigen Zinsni-
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veaus und der Umstellung auf kurze Zinsbindungen beträgt der Aufwand für die Schuldenlast (5,8 
Mio. €) gerade einmal noch 6,5 T€ (Durchschnittszinssatz: 0,114 %). Weitere Erläuterungen für ein-
zelne Änderungen erfolgen an anderer Stelle. 
 

Ausgabenentwicklung vergleichbarer Ausgaben des Vermögenshaushaltes (VMH) 

 
 

Der Vermögenserwerb reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 21 T€ auf 203 T€ (- 9,6 %). Im 
Vorjahr war noch der Erwerb des Rex Simplex (50 T€) geplant, der nunmehr nicht mehr vorgesehen 
ist. Aufwendungen entstehen hingegen für die Umrüstung auf Digitalfunk (20 T€) und die Anschaf-
fung für Ticketautomaten (20 T€). Für Baumaßnahmen werden Mittel in Höhe von 1.485 T€ bereit-
gestellt. Größte Position ist die Erschließung der Distelburg 2. BA (860 T€). Für die Sicherung des 
Schlossfelsens werden nochmal 50 T€ bereitgestellt. Weiterhin eingeplant sind: Clara-Zetkin Str. (125 
T€), Fasanerieweg (50 T€), Mozartstraße (39 T€), Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (43 T€), um 
die wesentlichen zu nennen. Die Tilgungen für die Kredite werden sich 2021 auf 287 T€ belaufen. 
 

Die der Stadt zur Deckung der Ausgaben zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen und Finanzzu-
weisungen sowie die von der Stadt zu zahlenden Umlagen haben sich wie folgt entwickelt: 
Bezeichnung Rechnungsergebnisse in T€ Ansätze in T€ 

A. Steuern 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

   1. Grundsteuer A 12 11 11 11 11 11 

   2. Grundsteuer B 589 641 646 642 647 647 

   3. Gewerbesteuer 2.035 2.546 2.598 3.387 2.200 2.400 

   4. Spielapparatesteuer 26 22 27 20 24 10 

   5. Hundesteuer 24 20 24 21 23 24 

Summen 2.685 3.240 3.305 4.080 2.905 3.092 

       
B. Zuweisungen       

   1. Einkommensteueranteil 945 1.031 1.036 1.091 1.119 1.103 

   2. Schlüsselzuweisungen 675 546 527 381 411 264 

   3. Mehrbelastungsausgl., Kompensation 180 180 190 201 215 169 

   4. Umsatzsteueranteil 331 402 495 551 597 592 

Summen 2.131 2.159 2.247 2.223 2.342 2.129 

       
C. Umlagen       

   1. Kreisumlage 1.403 1.459 1.476 1.656 1.808 1.862 

   2. Schulumlage 312 291 279 284 288 299 

   3. Gewerbesteuerumlage 215 182 240 292 217 223 

   4. Straßenoberflächengeb. ZVB WAME 124 91 93 81 81 76 

Summen 2.053 2.023 2.089 2.313 2.394 2.459 

       
A + B ./. C 2.763 3.376 3.464 3.990 2.852 2.761 
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Wie der vorstehenden Aufstellung in der letzten Zeile entnommen werden kann, stehen der Stadt 2021 
ca. 91 T€ weniger zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung als in 2020. Der Erhöhung der eigenen 
Steuereinnahmen (+187 T€) stehen eine starke Reduzierung der Zuweisungen (-213 T€) und eine Er-
höhung der Umlagen (+66 T€) gegenüber. 
 

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und der zu zahlenden Umlagen wird nach-
folgend noch einmal in Diagrammen dargestellt: 
 

Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 

 
 

Die Summe der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen verringert sich leicht gegenüber dem Vor-
jahr um 0,5 %. Dabei erhöhen sich die eigenen Einnahmen (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer 
u. Spielapparatesteuer; +6,45 %) während sich die die Finanzzuweisungen verringern (- 9 %) Der An-
teil der eigenen Einnahmen an den Steuern und Zuweisungen beträgt nunmehr 59,2 %. Bei der Ge-
werbesteuer (+9,1 %, +200 T€) wird nochmals ein höherer Ansatz gebildet, trotz Corona-Panedmie. 
Die Erhöhung ist für den Ausgleich des Haushaltes notwendig. Die Spielapparatesteuer reduziert sich 
wegen der pandemiebedingten Schließung der Spielhallen. Die Beteiligung an der Lohn- und Ein-
kommenssteuer (-1,4 %) reduziert sich in Folge der Corona-Pandemie. Dies trifft auch auf die Um-
satzsteuerbeteiligung als Kompensation für die nicht eingeführte Gewerbekapitalsteuer zu (-0,74 %). 
Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich kräftig (-35,7 %) hauptsächlich wegen der Steuerkraft der 
Stadt. Änderungen im Kommunalen Finanzausgleich bewirken hier die Begünstigung der großen Städ-
te zu Lasten der Kleinen. Der Mehrbelastungsausgleich (ehemals Auftragskostenpauschale) verrin-
gert sich um ca. 21,3 % auf 169 T€. Hier ist die Rückzahlung der Kompensationsleistungen für 2020 
enthalten (71 T€). 
 

Entwicklung der Umlagen 
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Die zu zahlenden Umlagen erhöhen sich um ca. 2,7 % gegenüber dem Vorjahr. Ihr Anteil am VWH 
beträgt beträchtliche 31,8 % (Vorjahr 31,5 %). Zwar reduziert sich der Umlagesatzes (Summe 41,53 
%) für die Kreis- und Schulumlage leicht, dennoch erhöht sich die Kreis- und Schulumlage kräftig 
um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr (+ 65 T€) wegen einer höheren Umlagekraft der Stadt. Es ist eben 
nur die halbe Wahrheit wenn der Landkreis sagt, dass der Umlagesatz gesenkt wurde. Trotz eines ge-
senkten Umlagesatzes erhöhen sich die Einnahmen für den Landkreis Greiz aus der Kreis- und 
Schulumlage gegenüber dem Vorjahr um 80.696,-- € gegenüber dem Vorjahr, da die Umlagekraft der 
Gemeinden des Landkreises gestiegen ist. Mit insgesamt 2,16 Mio. € beträgt die Kreis- und Schulum-
lage 27,93 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Das ist der höchste Wert, den die Stadt für die 
Kreis- und Schulumlage je gezahlt hat. Die Bundes- und Landesvervielfältiger für die Gewerbesteu-
erumlage betragen für 2021  35%. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 
2,6 %. Seit 1997 erhebt der Zweckverband WAME eine nicht unerhebliche Umlage. In 2006 erfolgte 
eine Umstellung auf eine Straßenoberflächenwasserbeseitigungsgebühr. Die Gebühr beträgt in 
2021 ca. 76 T€. 
 
 

3. Zum Haushaltsjahr 2021 
 

Die Haushaltsplanung 2021 basiert auf den Mittelanmeldungen der mittelbewirtschaftenden Stellen, 
den Hinweisen der Aufsichtsbehörden und der Steuerschätzung November 2020. Die Entwicklung der 
Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen und Umlagen wurde entsprechend der beigefügten Über-
sicht berechnet bzw. geschätzt. Sofern keine Angaben vorlagen, wurden die Ansätze anhand von Er-
fahrungswerten entsprechend vorsichtig ermittelt. 
 

Die Finanzausstattung verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 91 T€. Die höheren Gewerbe-
steuereinnahmen werden durch die geringeren Zuweisungen und die höheren Umlagen mehr als auf-
gezehrt. 
 

Der Haushaltsausgleich für 2021 gestaltete sich erneut schwierig. Dies ist aber auch der Tatsache ge-
schuldet, dass sich die Stadt eine ganze Reihe von kleinen und mittleren freiwilligen Aufgaben leistet, 
die in Summe dann nicht mehr unerheblich sind und weitere Folgekosten produzieren. Neben den im 
Vorbericht zum Haushalt 2020 genannten Beispielen (Einführung der elektronischen Schließsysteme, 
Einführung des GIS – Systems in 2016, Anschaffung eines Kleinbusses für die Grüne Klasse in 2019) 
seien weiter genannt die Beteiligung an den Personalkosten für die Jugendclubleiterin oder die Betei-
ligung an Bufdi-Stellen in den Kitas.  
 

Hinzukommen die gestiegenen Umlagen (+66 T€) und die höheren Personalkosten (+85 T€), die im 
Haushalt abzufangen sind. Ab 2020 hat die Stadt erstmals ganzjährig einen dritten Schwimmmeister 
um die Badesaison abzusichern. 
 

Aufwendungen für zahlreiche Planungen, Konzepte, Gutachten, Prüfungen (z.B. Brückenprüfungen) 
usw. wollen ebenfalls finanziert werden. 
 

Nicht zu verschweigen sind die vielen „Befindlichkeiten“ oder „Wünsche“ einzelner Bereiche für den 
Haushalt. Als Beispiel sei hier nur die Feuerwehr genannt, die ebenfalls versucht alle möglichen An-
schaffungen im Haushalt durchzusetzen, unabhängig der Fragen, ob notwendig oder sinnvoll. Ein gu-
ter Ansatz hier gegenzusteuern ist die Deckelung von Ausgaben. Dieser Ansatz des Finanzausschusses 
sollte konsequenter und härter auch in anderen Bereichen verfolgt werden. 
 

Auch die Kosten für die Kinderbetreuung belasten den Haushalt schwer. Die Aufwendungen hierfür 
sind seit 2014 der größte Posten im Haushalt. Tendenz weiter steigend. Einerseits werden die Betreu-
ungsschlüssel ständig erhöht. Zum anderen steigen auch hier die Personalkosten ständig wobei die 
Landeszuschüsse nur sporadisch in größeren Zeitabständen angepasst werden. Die zusätzlichen Ge-
schenke der Landesregierung wie beitragsfreie Kita-Jahre sind zudem nicht zu 100% durchfinanziert 
und auch hier belasten Restkosten den Haushalt. 
 

Um den Haushaltsausgleich 2021 darstellen zu können musste der Gewerbesteueransatz um 200 T€ 
auf 2,4 Mio. € erhöht werden. Dies scheint trotz der Corona-Pandemie noch vertretbar zu sein und 
würde rechnerisch einen Rückgang um 786 T€ gegenüber 2019 bedeuten. Weiterhin erfolgt erstmals 
seit 2012 wieder eine Gewinnentnahme aus der RWG mbH in Höhe von 50 T€. Die Gewinnentnahme 
ist angesichts der Gewinnentwicklung in der RWG mbH auch angezeigt, da nach § 75 ThürKO Betei-
ligungen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen sollen. 
 

All diese Punkte führen dazu, dass der Verwaltungshaushalt zwar ausgeglichen aber keine nennens-
werte freie Spitze ausgewiesen werden kann. Die freie Spitze hat eher einen symbolischen Charakter 
(das sie nicht negativ ist) und beträgt für 2021 gerade einmal 31 T€. Dies entspricht lediglich 0,41 % 
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vom Volumen des Verwaltungshaushaltes. Angesichts der immer noch bestehenden Corona-Pandemie 
und der aktuellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten (aufkommende 
Inflationsangst) ist das Ausweisen dieser freien Spitze eine eher optimistische Annahme. 
 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können immer noch nicht abschließend eingeschätzt werden. 
Mittlerweile wurde mit den Impfungen begonnen, so dass davon auszugehen ist, dass die Pandemie in 
diesem Jahr überwunden wird. Andererseits bekommen die Kommunen die finanziellen Auswirkun-
gen der Pandemie erst mit einer zeitlichen Verzögerung zu spüren. Die Jahresabschlüsse für das Jahr 
2020 werden von den Unternehmen erst ab 2021 erstellt. Somit stehen auch erst dann die Gewin-
ne/Verluste fest, die dann Grundlage für die Gewerbesteuerfestsetzungen sind. Wurde von allen Seiten 
für 2020 noch von einem massiven Gewerbesteuereinbruch ausgegangen und entsprechende Kompen-
sationszahlungen von Seiten des Bundes und des Landes geleistet, so ist zumindest in Ronneburg die-
ser massive Einbruch nicht erfolgt und ein großer Teil der Kompensationsleistungen musste zurückge-
zahlt werden. Das heißt aber nicht, dass es nicht in 2021 bzw. 2022 zu erheblichen Mindereinnahmen 
bei der Gewerbesteuer kommen kann. Mit diesen muss auch weiterhin gerechnet werden und von da-
her ist bei den Ausgaben mit Augenmaß und Disziplin zu agieren. 
 

Zu bedenken ist auch, dass sich sowohl der Bund als auch der Freistaat im Rahmen der Pandemiebe-
kämpfung in ungeahnter Weise verschuldet haben und Schuldenbremsen ausgesetzt wurden. Wenn 
auch die Zinsen äußerst niedrig (wenn nicht sogar negativ) sind, so müssen die Schulden trotzdem 
durch den Bund und das Land zurückgezahlt werden, was dann die Haushaltes belastet und die finan-
ziellen Spielräume einschränkt. In Folge stehen dann ggf. weniger Mittel für den kommunalen Finanz-
ausgleich oder für Förderprogramme zur Verfügung. 
 
 

Aber auch einige vorgesehene Investitionen im Vermögenshaushalt 2021 und im Finanzplan bis 2024 
werfen Fragen auf.  
 

Zu nennen sind hier zum Beispiel die vielen Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes. Zurzeit ist 
es so, dass jede angemeldete Anschaffung im Vermögenshaushalt berücksichtigt wird. Anschaffungen 
erfolgen nicht unbedingt nach Notwendigkeit sondern auf Wunsch. Dies führt dazu, dass es auch zahl-
reiche Anschaffungen auf „Vorrat“ gibt. Einen Überblick über das viele Material erhält man in der 
Übersicht „Kalkulatorische Kosten“. Man erkennt dort auch, dass Gegenstände neu angeschafft wer-
den, bevor die alten Gegenstände abgeschrieben sind. Die Stadt sollte hier wieder regulierend eingrei-
fen. 
 

Oder zu nennen ist die nunmehr für 2021 geplante Erneuerung der Batterieanlage für das Sportzent-
rum. Die Batterieanlage sollte erstmals 2011 für 20 T€ erneuert werden. Seit dem wurde die Maßnah-
me immer wieder verschoben bzw. gestrichten. Eine derartige Anlage zieht unweigerlich Folgekosten 
(Wartung/Prüfungen) nach sich, die bisher nicht im Haushalt geplant sind. Zudem dürften die Batte-
rien nach 5 Jahren verschlissen sein, womit dann eine weitere Investition notwendig wird. 
 

Auch die Planungskosten ufern aus. Die Gesamtkosten für den B-Plan Krankenhausareal belaufen sich 
auf 41 T€. Die für den B-Plan Forststraße sogar auf 66 T€. 
 

Aufgrund der Finanzsituation (praktisch keine freie Spitze) ist für investive Schwerpunkte im Vermö-
genshaushalt 2021 nur bedingt Raum. Schwerpunkte bilden die Erschließung des Wohngebietes Dis-
telburg, die Sicherung des Schlossfelsens, die Fortführung der Sanierung des Schlosses, der Straßen-
bau, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung, Toiletten Schützenhaus, Fußbodensanierung Bogenbin-
derhalle und Toilettenanlage Hainstraße. 
 

Die Straßenausbaubeiträge wurden zum 31.12.2018 abgeschafft. Für die Abrechnungsgebiete ist eine 
Endabrechnung für die Maßnahmen 2016-2018 zu erstellen. Für Raitzhain wurde die Endabrechnung 
im November 2020 durch den Stadtrat beschlossen. Die Bescheid Erstellung steht jedoch noch aus. 
Für Raitzhain sind ca. 30 T€ zurückzuzahlen. Für das Abrechnungsgebiet Ronneburg wurde die End-
abrechnung noch nicht erstellt. Hier dürften Beiträge in Höhe von ca. 160 T€ nachzuerheben sein. 
 

Die Haushaltssituation der Stadt ist also nach wie vor angespannt. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr 
leicht verbessert. Konnte in 2020 dem Vermögenshaushalt ein Betrag von 310 T€ planmäßig zugeführt 
werden, so ist in 2021 eine ähnliche Zuführung in Höhe von 319 T€ geplant. Die Zuführung liegt da-
mit leicht über der nach § 22 (1) ThürGemHV (in Höhe der ordentlichen Tilgung 287 T€) geforderten 
Pflichtzuführung. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ist damit geradeso gegeben. Die Stadt 
verfügt in 2021 über eine freie Finanzspitze von lediglich 31 T€. In diesem Zusammenhang wird 
nochmals darauf hingewiesen, dass in den Vorjahren die ordentlichen Tilgungsleistungen zurückge-
fahren wurden. Nur hierdurch ist das Ausweisen der freien Finanzspitze möglich. 
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Entwicklung des Haushaltvolumens 
 

Die Entwicklung des Haushaltvolumens kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.  
 

 
Anmerkungen: VMH 2016, 2017, 2018, 2020 u. 2021 enthalten Umschuldungen (708 T€, 1.057 T€, 5.047 T€, 918 T€, 4.423 
T€). 
 

Nach den Ansätzen erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Vorjahr  um  
1,81 % auf 7.734 T€. Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich erheblich um 91,8 %. In 
2021 sind deutlich höhere Kreditaufnahmen für Umschuldungen enthalten. Das Volumen des Gesamt-
haushaltes beträgt somit 14.292 T€. 
 
 

Entwicklung des Verwaltungshaushaltes (VWH) 
 

Wie bereits angedeutet, verschlechtert sich die Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr leicht, was 
den geringeren Zuweisungen und den höheren Umlagen geschuldet ist. Betrachtet man den Saldo aus 
Steuern + Zulagen ./. Umlagen, so stehen der Stadt im Jahr 2021 ca. 91 T€ weniger im Vergleich zum 
Vorjahr zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Diese Verschlechterung in der finanziellen Aus-
stattung wird durch weitere zahlreiche höhere Aufwendungen noch verstärkt, weshalb sich der Haus-
haltsausgleich erneut schwierig gestaltete. Im Ergebnis kann vom Verwaltungshaushalt ein Betrag in 
Höhe von 319 T€ an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist 
damit gerade so gegeben und es besteht eine freie Spitze i.H.v. 31 T€. Problematisch wird die Situati-
on dann, wenn die Einnahmen nicht in der erwarteten Höhe fließen. Diese Gefahr besteht immer, ge-
rade auch in der aktuellen Pandemie – Situation. Eingegangene Verpflichtungen bzw. geschlossene 
Verträge sind dann trotzdem zu erfüllen. Für solche Fälle benötigt die Stadt Rücklagen auf die dann 
ggf. zurückgegriffen werden kann. 
 

Die Stadt muss aufpassen, dass sie den eingeschlagenen Konsolidierungskurs nicht verlässt. Solange 
die Stadt nicht über eine sichere, hohe freie Finanzspitze verfügt und solang die Verschuldung der 
Stadt deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt, muss die vorrangigste Aufgabe bleiben, den Haus-
halt zu konsolidieren. Das heißt, die eigenen Einnahmen müssen auch weiterhin in vertretbarem Maß 
ausgeschöpft werden und die vorhandenen Mittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwalten bzw. 
die freiwilligen Aufgaben sind auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
 

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 
 

Bezüglich der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ist im Vergleich der Haushaltsansätze bei den 
Steuern und allg. Zuweisungen (Hauptgruppe 0) insgesamt eine Verringerung um 25 T€ (-0,5 %) zu 
verzeichnen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird um 200 T€ erhöht. Die anderen Ansätze reduzie-
ren sich bzw. bleiben unverändert: Einkommenssteuerbeteiligung (-15,5 T€), Umsatzsteuerbeteiligung 
(-4,4 T€), Schlüsselzuweisungen (-147 T€) und Mehrbelastungsausgleich (-45,7 T€). 
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Die Zusammensetzung der Einnahmen des VWH gibt das nachfolgende Diagramm wieder:  

 
eigene Steuern: Grund- u. Gewerbe-, Spielapparate-, Hundesteuer 
Zuweisungen: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer 
 Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich 
 

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1) erhöhen sich insgesamt kräftig gegen-
über dem Vorjahr (+95 T€ bzw. +5,8 %). 
 

Bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten (Gr. 10-12) ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang zu 
verzeichnen (-20 T€). Dies ist hauptsächlich der geänderten Sportförderrichtlinie geschuldet, wonach 
Sportstätten kostenfrei zur Verfügung zu stellen sind und einem geringeren Ansatz für die Eintrittsgel-
der Sommerbad. 
 

Auch die Einnahmen aus Verkauf, Vermietung u. Verpachtung (Gr. 13-14) verringern sich um  8 T€  
(-2,56 %). Durch die Corona-Pandemie können zahlreiche Räumlichkeiten nicht vermietet werden.  
 

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 15) verringern sich um 10 T€ (-12,4 %). 
2020 wurde die Rate für die Neugasse 1a doppelt gezahlt (für 2019 und 2020). In 2021 ist die Rate 
wieder nur einmal enthalten. 
 

Der Ansatz für die Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 16) erhöht sich um 12,6 
T€ gegenüber dem Vorjahresansatz. In 2021 gibt es Erstattungen für die Landtagswahl und die Bun-
destagswahl. In 2020 gab es keine Wahlen. 
 

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Gr. 17), die die Stadt erhält, ist gegenüber dem Vorjahr insge-
samt eine Erhöhung um 121 T€ zu verzeichnen. Der Landeszuschuss für die 4-6 jährigen Kinder wur-
de erhöht. Zudem erhält die Stadt höhere Betriebskostenbeteiligungen von anderen Gemeinden, da 
mehr Fremdkinder unsere Einrichtungen besuchen. Neu hinzugekommen sind die Zuweisungen für 
das zweite beitragsfreie Kita-Jahr (+63 T€). Weiterhin hat die Stadt in der NLR zwei weitere Mitarbei-
ter angestellt, die gefördert werden (ca. 27 T€). 
 

Die Ansätze für die sonstigen Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) erhöhen sich kräftig um 9,6 % 
(+67,8 T€) gegenüber dem Vorjahr. Bei den Zinseinnahmen wird trotz des niedrigen Zinsniveaus mit 
einer Einnahme von ca. 74 T€ gerechnet (+20 T€). Damit werden erneut deutlich höhere Zinseinnah-
men erzielt als Zinsen für die Kredite zu zahlen sind. Neu gegenüber dem Vorjahr ist die Gewinnent-
nahme aus der RWG mbH i.H.v. 50 T€. Die veranschlagten kalkulatorischen Kosten (Einnahme unter 
Gr. 270 u. 275) sind haushaltsneutral. Die Ausgaben werden in den Unterabschnitten veranschlagt, in 
denen die Investitionen erfolgten. Die Einnahmen werden in Summe in gleicher Höhe im UA 9100 
verbucht. 2020 kommen mehr neue Abschreibungen hinzu, als alte Abschreibungen auslaufen (+26 
T€). Für die Hausverwaltung RWG mbH ist zum Ausgleich des Unterabschnittes gegenüber dem Vor-
jahr eine geringere Rücklagenentnahme vorgesehen (-12,5 T). 
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Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
 

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden im nachfolgenden Diagramm wiedergegeben: 
 

 
 

Personalausgaben: 
 

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöht sich der Ansatz für die Personalausgaben 
(Hauptgruppe 4) kräftig um 85 T€ (5,2 %) gegenüber dem Vorjahr auf 1.730.560 €. Der Anteil der 
Personalkosten am Volumen des VWH beträgt 22,4 %.  
 

Der Anteil der bereinigten Personalkosten (ohne 1-€ Jobber, Bufdi´s, Aufwandsentschädigung usw.) 
beträgt 1.662.680 € = 21,5 % am Volumen des VWH.  
 

Bei den Personalkosten ist eine Tarifsteigerung von 1,4 % ab März 2021 eingeplant. Dies ist eine Ur-
sache für die Personalkostensteigerung. Weitere größere Ursachen für die Personalkostensteigerung 
gegenüber dem Vorjahr sind: 
 

Im UA 0000 (Gemeindeorgane) ist eine Nachzahlung für 2020 in der HH-Stelle Beiträge zu Versor-
gungskassen Beamte enthalten. 
 

Im Hauptamt (02000) sind eine Höhergruppierung und eine Stundenanpassung berücksichtigt. 
 

In der Sozialverwaltung (40000) befindet sich die Mitarbeiterin wegen Corona in einem Beschäfti-
gungsverbot und wechselt anschließend in den Mutterschutz und Elternzeit. Hierdurch ergeben sich 
Einsparungen für den Haushalt. 
 

Im Sportzentrum (56110) erfolgte eine Anpassung des Stellenplanes (-0,1625 VbE). Die geringfügige 
Beschäftigung des ehemaligen Hausmeisters ins in 2020 ausgelaufen.  
 

In Bauhof (77100) erfolgt eine Anpassung an den Stellenplan (Höhergruppierung). Zudem wurden 2 
Stellen nach dem Ausscheiden zweier Mitarbeiter wieder neu besetzt (+23 T€). 
 
In BgA NLR (79150) erfolgte eine Höhergruppierung. Darüber hinaus wurden zwei geförderte Ar-
beitskräfte eingestellt. Die Förderung beträgt zunächst 100% und reduziert sich dann. Die Förderung 
ist bei den Einnahmen in Gr. 17 veranschlagt. Die Personalkosten erhöhen sich jedoch um insgesamt 
ca. 18,7 T€ gegenüber dem Vorjahr. 
 

Die Personalkosten wurden im Übrigen äußerst eng geplant.  
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Die Entwicklung der bereinigten Personalkosten (Kernverwaltung) gibt das nachfolgende Diagramm 
wieder: 
 

 
 
 

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 
 

Die Aufwendungen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6) verringern 
sich insgesamt um 4,7 % (-73 T€) gegenüber dem Vorjahr: 
 

Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50, 51) verringert 
sich um 32 T€ (-13,3 %). Ein paar größere Änderungen gegenüber dem Vorjahr seien nachfolgend 
genannt: 
 

Im Unterabschnitt 63000 Gemeindestraßen wird der Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen um 25 
T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert. 
 

Im BgA NLR (79150) gibt es insbesondere Ansatzkürzungen bei Pflege Gebiet Weltentor und bei der 
Grünflächenpflege (-14 T€). 
 

Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen wieder. 
 

 
Anmerkung: 2017 enthält Instandsetzung des Wasserschadens im Kreuzungsbereich der Brunnen- / Weidaer Str. 100 T€. 
 

Dem Diagramm ist zu entnehmen, dass sich die Unterhaltungsaufwendungen annähernd in einer 
Bandbreite von 110 T€ bis 150 T€ bewegen. Der Ansatz für 2021 ist somit in der Summe um ca. 50 
T€ zu hoch.  
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Bewirtschaftungskosten Gr. 54 
 

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten gibt das nachfolgende Diagramm wieder.  
 

 
 

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) verringert sich um 23,7 T€ auf 339 T€ gegenüber 
dem Vorjahr. Da die Jahresrechnungen teilweise noch nicht vorliegen kann es hier noch zu erhebli-
chen Änderungen kommen. Insgesamt wird aber von einem geringeren Aufkommen ausgegangen. Die 
Bewirtschaftungskosten unterliegen teilweise starken Schwankungen. 
 

Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55) verringert sich leicht um 2 % (-1,4 T€). Da der 
Rex Simplex nicht angeschafft wird, werden die Haltungskosten (-1,5 T€) gegenüber dem Vorjahr 
erspart. 
 

Die Aufwendungen in den Gruppen 64, 65, 66 (Steuern, Geschäftsausgaben u.a.) verringern sich ins-
gesamt um 20 T€ (-7,4 %). Folgende größere Änderungen sind hier zu nennen: 
 

In 2021 finden die Bundestagswahl und die Landtagswahl statt (UA 05200, +7,1 T€). 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie können verschiedene Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. 
Auf andere Veranstaltungen wird zu Gunsten des Haushaltsausgleiches verzichtet (UA 3400, -3,6 T€) 
 

Im Bereich Sommerbad (UA 57100) kommt es zu geringeren Mehrwertsteueraufwendungen entspre-
chend der geplanten Umsätze (-4,2 T€). 
 

Im Bereich der NLR (UA 79150) war 2020 die Prüfung der Drachenschwanzbrücke geplant. Diese 
Kosten fallen somit 2021 nicht mehr an (-7 T€). Weiterhin können auch in der NLR die Veranstaltun-
gen des 1. Halbjahres pandemiebedingt nicht stattfinden (-5 T€). 
 

Im Unterabschnitt 88100 (Hausverwaltung RWG mbH) kann der Ansatz für sonstige Ausgaben redu-
ziert werden, da im Vorjahr durchgeführte Arbeiten insbesondere in der Neugasse 1a in 2021 nicht 
mehr anfallen (-12,5 T€). 
 

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Hauptgruppe 7) ist gegenüber dem Vorjahr erneut eine Erhö-
hung zu verzeichnen (+58 T€ bzw. +2,8 %). Auch hier sollen die größten Abweichungen zum Vorjahr 
genannt werden: 
 

Die Schulumlage erhöht sich um 10,7 T€ auf 299 T€. Dies ist der höheren Steuerkraft der Stadt ge-
schuldet. 
 

Für den Jugendclub (UA 46070) reduziert sich der Sachkostenzuschuss um 3,3 T€. In 2020 war auch 
der Zuschuss für 2019 enthalten, da der Träger versäumt hatte, diesen in 2019 abzurufen. 
 

Die größten Abweichungen gibt es aber im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die Kinderta-

gesstätten (UA 46400, Gr. 717). Gegenüber dem Vorjahr sind sechs Kinder aus Fremdgemeinden 
zugezogen, die aber weiter in den Fremdgemeinden betreut werden. Weiterhin wird jährlich die zu 
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zahlende Betriebskostenpauschale angepasst. Sie beträgt aktuell 586 €/Monat und deckt ca. 80 % der 
Kosten. Gegenüber dem Vorjahr werden hier somit Mehrkosten von 15 T€ erwartet.  
 

Eine weitere Änderung ist beim beitragsfreien Kita-Jahr zu verzeichnen. Seit August 2020 sind die 
letzten beiden Jahre vor Schuleintritt beitragsfrei. Vorher war nur ein Jahr beitragsfrei. Der Zuschuss 
erhöht sich diesbezüglich um 61,7 T€. Dieser wird aber weitgehend vom Land erstattet. 
 

Die Betriebskostenzuschüsse an die eigenen Einrichtungen können gegenüber dem Vorjahr um ca. 21 
T€ gesenkt werden, da im Jahresdurchschnitt ca. 16 Kinder weniger betreut werden als noch im Vor-
jahr. Nach dem Schulanfang 2021 entspannt sich die Lage in den Einrichtungen erheblich und alle drei 
Einrichtungen verfügen dann über freie Kapazitäten. Insbesondere in die Krümelburg müssen Kinder 
gelenkt werden, um dort eine vertretbare Auslastung zu erreichen um einen halbwegs wirtschaftlichen 
Betrieb zu ermöglichen. Seit Anfang/Mitte März liegen für alle drei Einrichtungen die Haushaltspläne 
vor. Diese konnten noch nicht durch den Finanzausschuss geprüft und bestätigt werden. Hinsichtlich 
der Planung wurde somit auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. Somit kann es im Haushaltsvollzug zu 
erheblichen Abweichungen kommen. 
 

Insgesamt wird im Haushalt 2021 für die Kinderbetreuung ein Betrag von 1.857.580,- € (+57 T€) auf-
gewendet. Damit ist dies die größte Position im Haushalt noch vor den Personalkosten. Der Zuschuss 
der Stadt im UA 46400 beläuft sich auf stolze 880.260,- €. In 2021 werden im Durchschnitt voraus-
sichtlich 193 Kinder betreut (Vorjahr 209). Die Kosten eines Kita-Platzes betragen somit ca. 9.037 € 
im Jahr. Unterstellt man eine Kitagebühr von 145,- €/Monat, so tragen von diesen Kosten die Eltern 
ca. 1.740,- € (= 19,25 %). Ab August 2020 sind die beiden letzten Kita-Jahre beitragsfrei. 
 

Die Entwicklung des Zuschusses für die Kinderbetreuung kann dem nachfolgenden Diagramm ent-
nommen werden. Der steigende Trend ist unverkennbar.  
 

 
 
 

In der Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) erhöhen sich die Ansätze insgesamt gegenüber dem 
Vorjahr um 2,9 % (+68 T€). 
 

Die Zinsausgaben (UGr. 80) für die Kreditverpflichtungen werden mit 7 T€ veranschlagt. Berücksich-
tigt wurden hier und auch im Finanzplan Zinserhöhungen bei den variablen Zinsen. Ob diese tatsäch-
lich kommen ist sehr fraglich. Insofern können die tatsächlichen Zinsausgaben geringer ausfallen. In 
2021 stehen zwei Umschuldungen an. Hier werden aber keine weiteren Zinsersparnisse möglich sein, 
da die Zinsen für diese Kredite schon sehr niedrig sind. Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Um-
stellung auf kurzfristige Zinsbindungen nun volle Früchte trägt. Der Durchschnittszinssatz der Stadt 
für die Kreditverpflichtungen beträgt in 2021 lediglich 0,114 %. Viele Kommunen und Zweckverbän-
de gehen hingegen den Weg und wählen angesichts der niedrigen Zinsen Zinsbindungen von 20 und 
teilweise sogar 30 Jahren und freuen sich über Zinssätze um vielleicht 1 %. Ein Zinssatz von 1 % ist 
optisch günstig. Aber der jährliche Zinsunterschied ist gewaltig und summiert sich über die Laufzeit 
dann entsprechend. Mit einer klugen Zinspolitik und der Verabschiedung von alten Denkweisen (z.B. 
langfristige Investitionen sind langfristig zu finanzieren) kann viel Geld gespart werden. Und die Zin-
sen werden auf unabsehbare Zeit sehr niedrig bleiben. Die Staaten (insbesondere die Staaten Südeuro-
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pas) haben es versäumt in dem niedrigen Zinsumfeld ihre Schuldenlast abzubauen. Im Gegenteil die 
Schulden wurden weiter aufgehäuft zu neuen Rekordständen. Die Corona-Pandemie hat dies noch 
verstärkt. In 2020 und 2021 haben der Bund und der Freistaat in ungeahnten Umfang neue Schulden 
gemacht um die Folgen der Pandemie abzufedern. Die zunehmende Verschuldung führt aber dazu, 
dass die Zinsen nicht steigen können. Denn bei steigenden positiven Zinsen kann dann kein hochver-
schuldeter Staat die Zinsen mehr begleichen. Staatspleiten würden drohen. Also müssen die Zinsen 
niedrig bleiben. Und das werden Sie auch auf unabsehbare Zeit. 
 

Eine Folge der Niedrigzinsen ist nunmehr jedoch auch die Erhebung von Verwahrentgelten durch die 
Kreditinstitute. Die Geschäftsbanken der Stadt Ronneburg haben nunmehr alle eine Schwelle mit der 
Stadt vereinbart, ab dieser dann für Guthaben Verwahrentgelte in Höhe von 0,5 % zu zahlen sind. 
Verwahrentgelte (dies ist lediglich eine andere Bezeichnung für Zinsen) werden sich somit nicht mehr 
vermeiden lassen. Es ist ein Spagat. Für Guthaben sind sichere Anlagen, die eine Rendite bringen, nur 
schwer zu finden bzw. diese gibt es praktisch nicht mehr. Wird aber keine Anlage getätigt sind Ver-
wahrentgelte zu entrichten, die nicht unerheblich sind. 
 

Für ihre Geldanlagen erhält die Stadt in 2021 einen Durchschnittszinssatz von 1,01 %. Damit werden 
mehr Zinseinnahmen generiert als Zinsausgaben zu leisten sind. Von den aktuellen Turbulenzen um 
die Brehmer Greensill-Bank ist die Stadt zum Glück nicht betroffen. Wie der Presse zu entnehmen war 
bangen sowohl der Freistaat Thüringen als auch der Eichsfeldkreis und weitere Kommunen um ihre 
dort getätigten Anlagen um den Verwahrentgelten zu entgehen. Die Stadt Ronneburg hat ihre Geldan-
lagen fast ausschließlich bei der Helaba. Restbestände bestehen noch bei der NordLB und der BayLB.  
 

Wie schon gesagt wird auch weiterhin davon ausgegangen, dass sich an der Niedrigzinsphase nichts 
ändern wird. Dennoch werden in der mittelfristigen Finanzplanung leicht steigende Zinsen unterstellt 
um der Haushaltssicherheit ausreichend Rechnung zu tragen. Deshalb steigen die Zinsausgaben trotz 
Tilgungen in 2022 bis 2024 leicht an. Dieser Zinsanstieg wird aber wahrscheinlich nicht in diesen 
Umfang eintreten. Die Zinseinnahmen verringern sich in der Planung ebenfalls, da nicht mehr so viele 
Anlagemittel zur Verfügung stehen und für Anlagen so gut wie keine Zinsen mehr gezahlt werden. 
 

Die Entwicklung der Zinsausgaben und -einnahmen ist in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt. 
 

 
 
 

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) erhöht sich um 5,6 T€ (+2,6 %). Für 2020 ist eine entsprechende 
Nachzahlung zu leisten. 
 

Der Ansatz für die Kreisumlage (UGr. 832) erhöht sich aufgrund der Steuerkraft der Stadt trotz der 
Senkung des Hebesatzes des Landkreises (von 37,67 % auf 35,79 %) um 54 T€. Die Aufwendungen 
für die Kreis- und Schulumlage erhöhen sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um 65 T€ auf 2,160 
Mio. €. Damit betragen diese 27,9 % (Vorjahr 27,6 %) der Ausgaben des VWH. Das ist der höchste 
Betrag, den die Stadt bisher jemals für die Umlagen zahlen musste. Der Umlagesatz für die Kreis- 

und Schulumlage verringert sich von 43,67 % auf 41,53 %. Dennoch erhöhen sich die Einnahmen des 
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Landkreises aus der Kreis- und Schulumlage in 2021 um 81 T€, da die Steuerkraft der Gemeinden 
des Landkreises gestiegen ist. 
 

Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Kreis- u. Schulumlage in Summe wieder. 
 

 
 

Alles in allem kann dem Vermögenshaushalt in 2021 lediglich ein Betrag von 318,7 T€ zugeführt 
werden (+8,3 T€ gegenüber dem Vorjahr). Damit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt in 2021 
gerade so gegeben und die Stadt verfügt über eine freie Spitze von 31.370,- €. Diese ausgewiesene 
freie Spitze ist angesichts der noch bestehenden Corona-Pandemie und der damit zusammenhängen-
den Planungsunsicherheiten viel zu gering. Dies verdeutlicht aber, dass der Verwaltungshaushalt ein 
Ausgabenproblem hat. Die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt müssen um mindestens 
300 T€ als zu hoch veranschlagt bezeichnet werden. Oder anders ausgedrückt, bei den im Haushalt 
2021 unterstellten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müsste die Zuführung an den Vermögens-
haushalt mindestens 618 T€ betragen. 
 
 

Nachfolgend werden noch ein paar Ansätze erläutert und generelle Hinweise gegeben. Um die Les-
barkeit und Übersichtlichkeit zu erhöhen, wurden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr direkt bei den Haushaltsstellen dargelegt. 
 

90000.00300 Gewerbesteuer: Der Freistaat hat mit Gesetz vom 21.12.2015 den fiktiven Hebesatz für 
die Berechnung der Schlüsselzuweisungen bei der Gewerbesteuer ab 2020 auf 395 % angehoben. Da 
für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2020 bereits die Ist-Einnahmen des Jahres 2016 maß-
gebend sind, unterstellt der Freistaat somit, dass die Kommunen bereits ab 2016 einen Gewerbesteuer-
satz von 395 % erheben. Um keine weiteren finanziellen Nachteile zu erleiden hat die Stadt ihren He-
besatz in 2017 auf 395 % angehoben. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle. Ihre Ent-
wicklung ist im nachfolgenden Diagramm dargestellt. 
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Wie dem vorstehenden Diagramm leicht zu entnehmen ist, ist die Gewerbesteuer starken Schwankun-
gen unterworfen. Deutlich zu erkennen ist noch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise von 2008 mit 
den Einbrüchen in der Gewerbesteuer 2009-2011. Erst 2012 war diese Krise überwunden. Die Ansätze 
in 2020 und den folgenden Jahren versuchen der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen. Der Gewer-
besteueransatz ist mit erheblichen Risiken verbunden. 
 
 

90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Die Beteiligung der Gemeinden an der 
Lohn- und Einkommenssteuer erfolgt nach einem das örtliche Aufkommen berücksichtigenden 
Schlüssel. Die Berechnung erfolgt ab 2021 mit einer geänderten Schlüsselzahl 0,0017783 (bis 2020: 
0,0016647; bis 2017: 0,0017029; bis 2014: 0,0017021; bis 2011: 0,0017988; bis 2008: 0,0017086; bis 
2005: 0,0020830; bis 1999: 0,0021341) aufgrund der Steuerschätzung November 2020. Die Schlüssel-
zahl hat sich um 6,8 % gegenüber dem vorigen Zeitraum erhöht. Der Ansatz für 2021 muss jedoch um 
16 T€ auf 1.103 T€ verringert werden. Dies ist eine Folge der Corona-Pandemie. 
 
 

90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Auch die Beteiligung an der Umsatzsteuer er-
folgt ab 2021 nach einer geänderten Schlüsselzahl 0,0032258 (bis 2020: 0,003243617; bis 2017: 
0,00330456; bis 2014: 0,003634668; bis 2011: 0,00359795; bis 2008: 0,0034407; 99: 0,00185306). 
Die Schlüsselzahl hat sich leider hier um 0,6 % verringert. Für 2021 wird ein Rückgang um 4,4 T€ 
erwartet. 
 

Die Entwicklung der beiden Steuerbeteiligungen wird im nachfolgenden Diagramm dargestellt: 
 

 
 
 

90000.04100 Schlüsselzuweisungen: Die Schlüsselzuweisungen werden aus der Differenz eines 
errechneten einwohnerbezogenen Finanzbedarfes und der eigenen Steuerkraft errechnet. Sofern der 
Bedarf höher ist als die Steuerkraft, erhält die Gemeinde 80 % des Unterschiedsbetrages als Schlüssel-
zuweisungen. Für 2021 wird die Steuerkraft aus dem Durchschnitt der Ist-Zahlen 2017, 2018 und 2019 
ermittelt. Die Durchschnittsbildung bewirkt eine Glättung. Die Steuerkraft der Stadt hat sich gegen-
über dem Vorjahr kräftig um 10 % auf 4.737.820 € erhöht (Vorjahr 4.298.758 €). Sie liegt mit 945 
€/Einwohner über dem Landesdurchschnitt von 799 €/Einwohner. Diese höhere Steuerkraft und die 
Änderungen im Kommunalen Finanzausgleich (Änderung Hauptansatzstaffel zugunsten der großen 
Städte) führen im Ergebnis zu einer geringeren Schlüsselzuweisung. Glücklicherweise wurde der ein-
heitliche Grundbetrag für 2021 von 647 €/Einwohner auf 689 €/Einwohner angehoben. Sonst wäre der 
Rückgang noch viel deutlicher ausgefallen. Im Ergebnis verringert sich die Schlüsselzuweisung um 
147 T€ auf 264 T€. 
 

Der Rückgang der Einwohnerzahl in 2019 verstärkt die Erhöhung der Schlüsselzuweisung. Ein Ein-
wohner mehr in 2019 würde eine höhere Schlüsselzuweisung von 660,- € in 2021 bedeuten. Die um 15 
Einwohner geringer Einwohnerzahl lässt die Schlüsselzuweisung allein schon um 9.930 € sinken. 
 

Die Investitionspauschale ist seit 2008 Teil der Schlüsselmasse. 
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Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ab 2015 erhöhte der Freistaat für die Jahre ab 2011 die 
fiktiven Hebesätze auf folgende Sätze: Grundsteuer A = 271 %, Grundsteuer B = 389 % und die Ge-
werbesteuer auf 357 %. Wie schon ausgeführt, wird der fiktive Hebesatz bei der Gewerbesteuer ab 
2020 auf 395 % angehoben. Durch die kräftige Erhöhung der fiktiven Hebesätze unterstellt der Frei-
staat den Kommunen deutlich mehr Einnahmen, was dann ab 2015 und ab 2020 zu einer deutlichen 
Reduzierung der Schlüsselzuweisungen führt. In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung 
der Schlüsselzuweisungen dargestellt. 
 

 
 
 

90000.81000 Gewerbesteuerumlage: Von den erzielten Gewerbesteuereinnahmen (Hebesatz 395 %) 
ist die Gewerbesteuerumlage an den Bund bzw. den Freistaat abzuführen (Istaufkommen geteilt durch 
örtlichen Hebesatz multipliziert mit Vervielfältiger). Der entsprechende Bundes und Landesvervielfäl-
tiger (Summe) ist im § 6 Gemeindefinanzreformgesetz festgelegt. Das Gemeindefinanzreformgesetz 
wurde zuletzt am 21.11.2016 geändert. Der Vervielfältiger beträgt seit 2010  35 %. 
 
 

91000.28000 u. 86000 Zuführung zum und vom Verwaltungshaushalt: Über diese HH-Stellen 
erfolgt der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes. Gemäß § 22 der GemHV sind die im Verwaltungs-
haushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. 
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche 
Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der 
Zuführung an den Vermögenshaushalt dargestellt. Mit aufgenommen wurde die Höhe der ordentlichen 
Tilgung.  
 

 
 

Dem Diagramm kann entnommen werden, dass in 2011 die dauernde Leistungsfähigkeit gerade so 
gegeben war. In 2021 kann dem Vermögenshaushalt ein Betrag von 318.770,- € zugeführt werden 
(ordentliche Tilgung: 287.400,- €). Die dauernde Leistungsfähigkeit ist damit gerade so gegeben. Dies 
aber auch deshalb, weil die ordentliche Tilgung im Rahmen von Umschuldungen reduziert wurde. 
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Nach der Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit weist der Verwaltungshaushalt eine freie Spitze 
von 31.370,- € aus. Im Jahr 2022 kann zurzeit keine frei Spitze ausgewiesen werden. In den Jahren 
2021 und 2023 ist die ausgewiesene freie Spitze nicht der Rede wert. 
 
 

Ausgewählte Zuschussbereiche im Verwaltungshaushalt 
 

Abschließend werden für den Verwaltungshaushalt noch ein paar ausgewählte Zuschussbereiche 2021 
aufgeführt: 
 

 
 
 
 

Entwicklung des Vermögenshaushaltes (VMH) 
 

Wie bereits erwähnt, erhöht sich das Volumen des Vermögenshaushaltes gegenüber dem Vorjahr auf 
6.557.880,- €. Darin enthalten sind Kreditaufnahmen für Umschuldungen in Höhe von 4.422.710 €. 
Ohne diese Kreditaufnahmen für Umschuldungen beträgt das Volumen 2.135.170,- €. Angegebene 
Prozentzahlen beziehen sich auf dieses Volumen. 
 

2021 sind im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten folgende größere Investitionen vorgesehen: 
 

 Mittel in 2021 
 Schaffung Voraussetzungen Online-Zugangsgesetz im Standesamt 8.000,- € 
 Anschaffungen im Bereich Brandschutz Feuerwehr 36.700,- € 
 Sportzentrum, Erneuerung Batterieanlage 23.500,- € 
 Sommerbad, Umbindung Schutzwasser 20.000,- € 
 Grünflächen, Ersatzpflanzungen 27.000,- € 
 Planung, B-Plan Krankenhausareal 8.500,- € 
 Planung, Ergänzungsverfahren B-Plan Forststraße 36.500,- € 
 Sicherung Schlossfelsen 50.000,- € 
 Sicherung, Sanierung Pfarrhof Fassade 27.000,- € 
 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 20.000,- € 
 Fortführung Erschließung Distelburg 2. BA 882.000,- € 
 Fortführung Straßenbau Mozartstraße 39.000,- € 
 Fortführung Straßenbau Clara-Zetkin-Straße 125.000,- € 
 Straßenbau Fasanerieweg  50.000,- € 
 Straßenbau Weg am Friedhof 15.000,- € 
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 Gehweg Paitzdorfer Straße 10.000,- € 
 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED 42.600,- € 
 Hochwasserschutzmaßnahmen 5.500,- € 
 Erwerb Ticketautomaten 20.000,- € 
 Erwerb Sitzgruppen Wasserspielplatz, Kletterturm 8.000,- € 
 Erwerb u. Errichtung Spielgerät 20.000,- € 
 Sanierung Wasserkaskade 10.000,- € 
 Errichtung Toilettenanlage Hainstraße 15 15.000,- € 
 Erwerb von Grundstücken 45.000,- € 
 Sanierung Schützenhaus (barrierefrei)  60.000,- € 
 Bogenbinderhalle, Sanierung, Dach, Wand, Fußboden 18.500,- € 
 
 

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 
 

Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes setzen sich wie nachfolgend angegeben zu-
sammen. 
 

 
 
 

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 318.770,- €. Die dau-
ernde Leistungsfähigkeit ist damit gerade so gegeben. Die Zuführung stellt eine wichtige Einnahme-
position im VMH dar. 
 

Die geplanten Entnahmen aus Rücklagen in Summe von 898.510,- € stellen 42,08 % der Einnahmen 
des Vermögenshaushaltes dar. Es sind damit die wichtigsten Einnahmen im Vermögenshaushalt. Der 
allgemeinen Rücklage soll einen Betrag von 888.880,- € und der Rücklage Hausverwaltung ein Betrag 
in Höhe von 9.630 € entnommen werden. Die Rücklagenentnahmen sind notwendig, um die geplanten 
Investitionen finanzieren zu können. Sie sind entsprechend hoch, da andere Einnahmequellen nur in 
geringer Höhe zur Verfügung stehen. 
 

An Einnahmen aus Verkäufen aus dem Anlagevermögen sind 231.900,- € geplant. Dabei handelt es 
sich ausschließlich um Grundstückserlöse. In der Distelburg sollen 2 Grundstücke für insgesamt 100 
T€ veräußert werden. Im allgemeinen Grundvermögen ist der Verkauf einer Fläche an die Fa. Bachl 
(Teilfläche Haldenaufstandsfläche 104 T€) und der Verkauf Siebenberge 6 (26 T€) geplant. 
 

Die Straßenausbaubeiträge wurden rückwirkend zum 31.12.2018 abgeschafft. Somit sind für die 
Abrechnungsgebiete Ronneburg und Raitzhain die Endabrechnungen für die Zeiträume 2016-2018 zu 
erstellen. Die Endabrechnung für Raitzhain wurde im November 2020 im Stadtrat beschlossen. Dem-
nach sind Beiträge i.H.v. 31 T€ zurückzuzahlen. Für das Abrechnungsgebiet Ronneburg steht die End-
abrechnung noch aus. Eine überschlägige Ermittlung ergab eine Nacherhebungssumme von 160 T€. 
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Weiterhin wird mit Ausgleichszahlungen des Freistaates gerechnet. In Summe werden somit voraus-
sichtlich noch mal Beiträge in Höhe von 187 T€ fällig. 
 

Die Zuweisungen für Investitionen (Fördermittel) betragen 478.490,- €, entsprechend der geplanten 
Investitionsmaßnahmen. Darin enthalten ist eine investive Zuweisung in Höhe von 140 T€ aufgrund 
des am 06.03.2020 beschlossenen Gesetzes zur kommunalen Investitionsoffensive 2020-2024. Wei-
terhin wird mit Fördermitteln gerechnet für Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr (20 T€), Sicherung 
Schlossfelsen (32 T€), Fassade Pfarrhof (6 T€), Clara-Zetkin-Str. (200 T€), Straßenbau Am Kirchberg 
(23 T€), für Grunderwerb (11 T€) und für das Schützenhaus (40 T€). 
 

Bei den sonstigen Einnahmen (20.500 €) handelt es sich um die Beteiligung der Gemeinden des 
Standesamtsbezirkes an den Kosten für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (1,5 T€), die Zah-
lungen nach der Baumschutzsatzung (1 T) und die Beteiligung der Kirchgemeinde für die Sanierung 
der Pfarrhof Fassade (18 T€). 
 
 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
 

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes belaufen sich, wie bereits erwähnt, auf 2.135.170,- € (ohne 
die Umschuldung). Die wesentlichen Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden im nachfolgenden 
Diagramm dargestellt: 
 

 
 
 

Für die Erschließung des 2. BA Wohngebietes Distelburg werden im Haushalt 2021 nochmal 860 T€ 
eingeplant. Die Gesamtkosten im Unterabschnitt werden damit auf 2.489.500 T€ geschätzt. Für die 
Erschließung des Wohngebietes Distelburg 2. BA ist eine regelrechte Kostenexplosion von ursprüng-
lich 360 T€ auf nunmehr 2.489 T€ zu verzeichnen (siehe nachstehenden Tabelle): 
 

Haushalts- geschätzte Zeitraum geplante Erlöse: Ver- zu erlösen tatsächlich im 

plan Jahr Gesamtkosten in € Erschließung käufe u Beiträge in € im Jahr HH-Jahr erlöst in € 

2015 360.000 2015-2017 170.000 2017 0,00 

2016 460.000 2015-2019 368.000 2019 0,00 

2017 530.000 2015-2019 371.000 2020 0,00 

2018 730.000 2015-2020 150.000 2021 0,00 

2019 1.448.000 2015-2020 548.000 2019-2022 0,00 

2020 1.497.448 2015-2020 460.000 2022-2023 0,00 

2021 2.489.448 2015-2022 450.000 2021-2023 2021 noch offen  
 

Erste Rückflüsse der Erschließungskosten soll es nunmehr in 2021 durch Verkäufe (100 T€) und die 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen (50 T€) geben. Insbesondere die Erhebung der Erschließungs-
beiträge wird äußerst kritisch gesehen, da diese auch in der Vergangenheit schon öfters geplant waren, 

860

298 287

110
71 60 50 45

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

T€

Straßen-

bau Tilgungen
Sicherung

Schl.-felsen B-Pläne
Erwerb

Grundst.

Erschl.

Distelburg

Erw. bew. 

Sachen

Schützen-

haus



HH-Plan 2021 der Stadt Ronneburg Seite 28  

  

jedoch nicht realisiert werden konnten. Um die Erschließungsbeiträge erheben zu können müssten die 
vorbereitenden Maßnahmen bereits jetzt durchgeführt werden. 
 

Für den Straßenbau soll 2020 ein Betrag von 298 T€ aufgewendet werden. Die Aufwendungen für 
den Straßenbau enthalten unter anderem: 39 T€ für die Mozartstraße, 125 T€ für die Clara-Zetkin-Str., 
50 T€ für den Fasanerieweg, 15 T€ für den Weg am Friedhof, 10 für den Gehweg Paitzdorfer Straße, 
und 42,6 T€ für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. 
 

Für Tilgungen werden im Haushalt 2021 insgesamt 287 T€ planmäßig bereitgestellt. Die Tilgungsrate 
beträgt 4,92 %. Die ordentliche Tilgung reduziert sich damit gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht. 
Die Tilgung wurde im Rahmen der Umschuldungen in den Vorjahren etwas reduziert, um mehr Spiel-
raum hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit zu erhalten. Im Gegenzug wird eine Tilgungsrück-
lage aufgebaut. Bei ansteigenden Zinsen soll dann aus dieser Rücklage eine größere außerordentliche 
Tilgung erfolgen um einer höheren Zinslast entgegenzuwirken. Dies war ursprünglich erstmals für 
2018 geplant und sollte nunmehr in 2021 erfolgen. Da die Kreditzinsen jedoch nach wie vor extrem 
niedrig sind und die Stadt für ihre Geldanlagen deutlich höhere Zinsen erhält als sie zahlt, wurde dies 
erneut zurückgestellt. Die außerordentlichen Tilgungen erfolgen dann, wenn sich dies ändert. Nach der 
Planung soll die außerordentliche Tilgung nunmehr in 2024 erfolgen. Durch die außerordentlichen 
Tilgungen wird die Verschuldung in Summe schneller zurückgeführt und zukünftige Generationen 
werden entlastet. Außerdem kann deutlich flexibler auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden. 
 

Bewegliche Sachen sollen 2021 in einem Umfang von 110 T€ angeschafft werden. Dies betrifft so-
wohl die Bereiche Rathaus, Feuerwehr, Bauhof und Neue Landschaft Ronneburg. Größere Anschaf-
fungen sind dabei: Erwerb Prüfpult für Lungenautomat (9 T€), Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr (20 
T€), Erwerb Sitzgruppen NLR und Erwerb Ticketautomaten NLR (20 T€). 
 

An Erwerb von Grundstücken ist folgendes vorgesehen: Fläche Wohngebiet Distelburg (22 T€), 
Teilfläche im Hausental (3,5 T€), Borngasse 7 (2 T€), Markt 49 (15 T€), Teilfläche Bürgerwald (18 
T€) und eine Reserve für Unvorhergesehenes. 
 

Die Sanierung der Toiletten Schützenhaus (barrierefrei) soll nunmehr in 2021 durchgeführt werden. 
Hierfür werden Mittel i.H.v. 60 T€ eingeplant. Die Förderung beträgt 67 %. 
 

Für die Sicherung des Schlossfelsen werden in 2021  50 T€ eingeplant. Mit dem Sicherungsbereich V 
soll die Sicherung abgeschlossen werden. Für die Sicherung wurden damit insgesamt ca. 730 T€ be-
reitgestellt. 
 

Für Planungsleistungen werden 2021 Mittel in Höhe von 45 T€ eingeplant. Dies betrifft den B-Plan 
Krankenhausareal (8,5 T€) und das Ergänzungsverfahren B-Plan Forststraße (36,5 T€). 
 

Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen wurden, sofern dies notwendig erschien, bei den einzelnen 
Haushaltsstellen weitere Erläuterungen gegeben. 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2021 in Höhe von 45.000 € festgesetzt. Diese sind 
im Vermögenshaushalt bei den entsprechenden Haushaltsstellen angegeben bzw. in der Übersicht über 
die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben aufgeführt. 
 

Mit den Verpflichtungsermächtigungen wird gewährleistet, dass bereits vor Rechtskraft des Haushal-
tes 2022 ggf. Aufträge in 2021 zu Lasten des Haushaltes 2022 für die Maßnahme ausgelöst werden 
können. Damit lassen sich unter Umständen wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse erzielen. 
 
 

Ausgewählte Zuschussbereiche im Vermögenshaushalt 
 

Abschließend werden für den Vermögenshaushalt noch ein paar ausgewählte Zuschussbereiche aufge-
führt: 
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4. Einschätzung der Kassenlage 
 

Die Kassenlage wird für das Jahr 2021 als stabil eingeschätzt. Inwieweit die Aufnahme von Kassen-
krediten erforderlich sein wird, kann nicht abschließend beurteilt werden. In 2020 mussten keine Kas-
senkredite aufgenommen werden. Bereits in 2016 wurde der Kassenkreditrahmen um 100 T€ auf 850 
T€ angehoben, da durch die geplanten Rücklagenentnahmen die Liquidität sinkt. Darüber hinaus steht 
der Zeitpunkt der Mittelabflüsse nur äußerst ungenau fest, so dass hinsichtlich der Liquiditätsplanung 
nicht genau eingeschätzt werden kann, wann Rückflüsse aus Geldanlagen benötigt werden. Insofern 
kann es notwendig werden, dass zur kurzfristigen Überbrückung Kassenkreditmittel in Anspruch ge-
nommen werden müssen. Andererseits erheben die Kreditinstitute nunmehr Verwahrentgelte, also 
Strafzinsen auf Guthaben über einen Freibetrag. Folgende Freibeträge, auf die keine Verwahrentgelte 
erhoben werden, gelten für die Stadt zurzeit: Sparkasse: 1,2 Mio. € (ab 01.05.21), Hypo-Vereinsbank: 
500 T€, Commerzbank: 50 T€. Für Beträge über diesen Freibeträgen werden Verwahrentgelte bzw. 
Strafzinsen in Höhe von 0,5 % erhoben. Dem Vorbeugend wurde die freie Liquidität weiter abgesenkt, 
zumal es für diese sowieso keine Zinsen mehr gibt. Ein geringeres Liquiditätspolster bedeutet eine 
höhere Kassenkreditwahrscheinlichkeit. 
 

Die bereits vor längerer Zeit eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Kassenlage bestehen 
nach wie vor fort:  
 

• Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden teilweise bis zum 2. Halbjahr gesperrt. 
• Ausschöpfen gewährter Zahlungsfristen. 
• Bei Investitionsmaßnahmen wird verstärkt auf einen zeitgerechten Abruf der entsprechenden För-

dermittel geachtet. 
• Investitionen ohne Fördermittel werden in der Regel erst in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt. 
 
 

5. Stellenplan 
 

Zum Stellenplan gibt es nachfolgende Anmerkungen bzw. Anpassungen gegenüber 2020: 
 

• UA 11000: Im Ordnungsamt wurde der Außendienstmitarbeiter aufgrund gesundheitlicher Prob-
leme in die Bauverwaltung umgesetzt und die Stelle des Außendienstmitarbeiter Ordnungsamt 
wurde neu ausgeschrieben. Um diese attraktiver zu gestalten wurde die Stelle um 3,5 h/Woche auf 
0,75 VbE angehoben:  
- Erhöhung um 0,0875 VbE in E5 auf 0,75 VbE. 

• UA 56110: Die geringfügige Beschäftigung des bisherigen Hausmeisters ist in 2020 ausgelaufen. 
Der Stellenanteil im Stellenplan kann somit reduziert werden:  
- Wegfall 0,1625 VbE in E3. 
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• UA 60000: Mit der Umsetzung des ehemaligen Außendienstmitarbeiters Ordnungsamt in die Bau-
verwaltung wird die dort bisher unbesetzte 0,5 VbE Stelle in der E5 besetzt. Da der Mitarbeiter 
seinen bisherigen Stundenumfang behalten soll, war die Stelle um 0,1625 VbE (bzw. 6,5 
h/Woche) anzuheben:  
- Erhöhung um 0,1625 VbE in E5 auf 0,6625 VbE. 

• UA 77100: Im Bauhof gab es in 2020 verschiedene Anträge der Mitarbeiter auf Höhergruppie-
rung, denen stattgegeben wurde. Weiterhin wurden 2 Stellen neu besetzt, da ein Mitarbeiter in 
Rente gegangen ist und ein weiterer Mitarbeiter in den BgA NLR umgesetzt wurde. Diese beiden 
Stellen wurden in der E4 ausgeschrieben. 
- Wegfall 5 VbE in der E3. 
- Neu 5 VbE in der E4. 

• UA 79150: Im Bereich des BgA Neue Landschaft Ronneburg ist der bisherige Verantwortliche in 
Rente gegangen. Auf die Stelle wurde ein Mitarbeiter aus dem Bauhof umgesetzt. Da dieser Mit-
arbeiter die Grünflächenpflege übernimmt und hierfür die Qualifikation hat, erfolgte eine Höher-
gruppierung im Stellenplan. Weiterhin wurden ebenfalls zwei weitere Stellen für Fördermaßnah-
men nach SGB II geschaffen: 
- Wegfall 1,0 VbE in E4 dafür neu 1,0 VbE in E5 
- Neu 1,875 VbE in E2 (2 Fördermaßnahmen nach SGB II) 
 

Weitere Anpassungen im Stellenplan erfolgten nicht. 
 
 

6. Finanzplanung 
 

Die Haushaltswirtschaft basiert auf einer fünfjährigen Finanzplanung. In dem Finanzplan sind Umfang 
und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Finanzierung darzustellen. Als 
Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Finanzplanung und Inves-
titionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan soll für 
die einzelnen Jahre in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. 
 

Finanzplan 

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des 
Verwaltungshaushalts sowie des Vermögenshaushalts. Bei der Aufstellung und Fortschreibung wur-
den die gegebenen Empfehlungen beachtet. Bei der Aufstellung der Finanzplanung wurde versucht 
möglichst alle in den kommenden Jahren zu erwartenden Veränderungen in angemessenem Umfang 
zu berücksichtigen. 
 

Der vorliegende Finanzplan ist in den einzelnen Jahren ausgeglichen. Es wird jedoch nicht in allen 
Jahren der Finanzplanung eine freie Spitze ausgewiesen. Im Jahr 2022 kann zurzeit keine freie Finanz-
spitze ausgewiesen werden. In 2021 und 2023 kann lediglich eine sehr geringe freie Spitze ausgewie-
sen werden, die eher einen symbolischen Wert hat. 
 

Um einschätzen zu können, ob sich für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 die finanzielle Leistungs-
fähigkeit gegenüber der Einschätzung aus 2020 verbessert oder verschlechtert hat kann man die prog-
nostizierte dauernde Leistungsfähigkeit aus 2020 mit der von 2021 für den Zeitraum vergleichen: 
 

  Ansatz FP FP FP 
  2021 in € 2022 in € 2023 in € 2024 in € 
Prognose 2020: freie Spitze VWH 31.510 -155.340 27.830  

Prognose 2021: freie Spitze VWH 31.370 -104.910 56.640 347.570 

Differenz -140 50.430 28.810   

 

Die Prognose für die freie Spitze des Verwaltungshaushaltes aus dem vorigen Jahr wird mit der Pla-
nung für 2021 bestätigt. In den Jahren 2022 und 2023 verbessert sich die Einschätzung leicht. Dies 
hängt aber hauptsächlich damit zusammen, dass für alle drei Jahre deutlich höhere Gewerbesteuern 
geplant wurden. Die ausgewiesene freie Spitze in den Jahren 2021 bis 2023 (in 2022 sogar Fehlbetrag) 
muss aber eindeutig als zu gering bezeichnet werden und gibt Anlass zur Sorge. Noch sind die finan-
ziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie überschaubar und die Steuern fließen noch. In dieser 
Situation müsste es eigentlich möglich sein, eine freie Spitze von 500 T€ bis 600 T€ auszuweisen. 
Dies hätte dann auch Signalcharakter und würde Möglichkeiten eröffnen notwendige Maßnahmen 



HH-Plan 2021 der Stadt Ronneburg Seite 31  

  

oder Investitionen anzustoßen. Nicht jedoch eine freie Spitze von nur 31 T€ oder 56 T€ oder sogar ein 
Fehlbetrag von 105 T€. Was passiert, wenn in so einer Situation die Steuern dann doch wegbrechen? 
Es gibt dann keinen Puffer, der dies kompensieren kann. 
 

Die Stadt hat, wie bereits ausgeführt, ein Ausgabe-Problem im Verwaltungshaushalt. Sie leistet sich 
im Verhältnis zu den Steuereinnahmen zu viele Ausgaben. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren von 
einer strikten Ausgabedisziplin Stück für Stück verabschiedet. Es scheint, als ob Geld kein Problem 
mehr ist. Fast jeder Ausgabe-Wunsch wird erfüllt. In wirtschaftlich guten Jahren ist dies noch darstell-
bar (siehe Haushalt 2021 und Finanzplanung bis 2024). Nicht aber in wirtschaftlich schwierigen Jah-
ren. Hat sich die Ausgebementalität erst einmal verfestigt, dürfte ein Gegensteuern schwierig werden. 
Wer gibt schon gern wieder etwas ab? Zudem wird in abgeschlossenen Verträgen, Vereinbarungen 
oder Zusagen nicht danach gefragt, ob die Steuern vielleicht wegbrechen. Nein, die Verträge, Zusagen 
usw. sind trotzdem zu erfüllen. 
 

Die Krise, vor der in den letzten Jahren immer wieder gewarnt wurde, ist nunmehr aber da. Allerdings 
trifft sie zurzeit (noch) nicht die Kommunen, da die EU, der Bund und der Freistaat mit gigantischen 
Hilfsprogrammen die Wirtschaft halbwegs am Laufen halten und somit Schlimmeres verhindert ha-
ben. Der Preis dafür ist eine ungeheure neue Verschuldung. Wie diese sich zukünftig auswirken wird 
kann noch nicht abgeschätzt werden. Gut möglich ist aber auch, dass es doch zu erheblichen Steuer-
ausfällen in der Gewerbesteuer kommen kann. Denn diese kommen immer mit einer zeitlichen Verzö-
gerung, wie zuletzt die Finanzkrise von 2008 gezeigt hat. Die Finanzkrise 2008 dauerte 1,5 bis 2 Jahre. 
Die Gewerbesteuerausfälle haben hingegen drei Jahre angedauert (2009-2011). Es besteht also auch 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gewerbesteuerausfällen in 2021 und 2022 kommen kann. 
Der momentane Haushalts- und Finanzplan geht von derartigen Ausfällen jedoch nicht aus. Wenn 
diese jedoch kommen sollten, dann hat die Stadt ein Problem, den Haushalt auszugleichen. 
 

Die für 2021 bis 2023 ausgewiesenen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögens-
haushalt müssen als zu gering bezeichnet werden. Schon ein paar Änderungen in einzelnen Stellen 
bzw. zusätzliche, unvorhergesehene Bedarfe können dazu führen, dass aus der freien Spitze ein Fehl-
betrag wird. Dies verdeutlicht umso mehr, dass die Konsolidierungsanstrengungen wieder verstärkt 
werden müssen. An dieser Stelle soll auch nochmal darauf hingewiesen werden, dass für die Jahre des 
Planungszeitraumes die freie Spitze nur ausgewiesen werden kann, weil die ordentliche Tilgung deut-
lich zurückgefahren wurde. Gegenüber dem Jahr 2017 wurde die Tilgung in 2021 um 82 T€ reduziert. 
 

Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, bewirken die Änderungen im kommunalen Finanzausgleich 
bei den Schlüsselzuweisungen für die Jahre ab 2015 und erneut ab 2020 rapide Rückgänge, die dann 
im Rahmen des Haushaltsausgleiches abgefangen werden müssen. Der Rückgang bei den Schlüssel-
zuweisungen beruht auf einer Anhebung der fiktiven Hebesätze durch den Freistaat bei der Berech-
nung der Schlüsselzuweisungen. In 2011 wurden für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die 
fiktiven Hebesätze erhöht: Grundsteuer A von 200 % auf 271 %, Grundsteuer B von 300 % auf 389 % 
und Gewerbesteuer von 300 % auf 357 %. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab 2015 
sind die Durchschnitte des Steueraufkommens 2011 – 2013, bzw. 2012 – 2014 usw., und somit die 
neuen fiktiven Hebesätze maßgebend. Im Dezember 2015 wurde der fiktive Hebesatz für die Berech-
nung der Schlüsselzuweisungen ab 2020 bei der Gewerbesteuer von 357 % auf 395 % erhöht. Für die 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab 2020 sind die Durchschnitte des Steueraufkommens 2016 – 
2018 usw. maßgebend. Die Stadt hat dem mit einem Jahr Verzögerung Rechnung getragen und den 
Hebesatz für die Gewerbesteuer in 2017 auf 395 % angehoben, um finanzielle Nachteile weitgehend 
zu vermeiden. Auf die Verringerung der Schlüsselzuweisung dürfte ein weiterer Punkt beschleunigend 
wirken: Je mehr Kommunen freiwillig fusionieren, umso geringer wird letztlich die zu verteilende 
Schlüsselmasse. Denn eine fusionierte Gemeinde erhält eine höhere veredelte Einwohnerzahl und 
damit höhere Schlüsselzuweisungen. Da der Topf aber gedeckelt ist, geht das zu Lasten der Kommu-
nen die nicht fusionieren. Dies ist bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen noch nicht berück-
sichtigt. Auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in der Darstellung auf Seite 23 wird verwie-
sen. 
 

Der Ausgleich der Verwaltungshaushalte der Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 gestaltete sich im 
Rahmen der aktuellen Planung gegenüber dem Vorjahr wieder komplizierter. Es bedurfte zahlreicher 
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Verschiebungen und Streichungen um zumindest in 2021 und 2023 eine freie Finanzspitze ausweisen 
zu können. Für 2022 ist dies jedoch nicht gelungen. 2022 weist einen Fehlebetrag von 105 T€ aus. 
 

Ausnahmsweise nicht so schwierig gestaltete sich der Ausgleich der Vermögenshaushalte für die Jahre 
2022-2024. Dies liegt daran, dass auf eine große Investitionsmaßname, nämlich das Haus der Integra-
tion (2,5 Mio. €), verzichtet wurde. Die nunmehr im Rahmen der Haushaltsplanung angemeldeten 
Investitionsvorhaben können durch Rücklagenentnahmen finanziert werden. Aber es muss auch deut-
lich gesagt werden, dass nicht jede beantragte Investition notwendig und sinnvoll ist. Hier muss der 
Stadtrat in Zukunft auch weiterhin genau abwägen, was sich die Stadt leisten kann und will. Der Fi-
nanzplan enthält nunmehr noch den Beginn einer großen Investitionsmaßnahmen: Neubau Sporthalle 
(8,1 Mio. €) ab 2023. Der Bau der Sporthalle ist zurzeit nicht finanzierbar. Die Rücklage enthält hierzu 
nicht genügend Mittel. 
 

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist entsprechend der in der Planung unterstellten Annahmen für den 
Zeitraum 2021-2024, bis auf das Jahr 2022, gegeben. Für die Jahre 2021 und 2023 kann jeweils eine 
kleine freie Spitze ausgewiesen werden. Da somit im Planungszeitraum nur für das Jahr 2023 ein 
Fehlbetrag ausgewiesen wird, muss nach § 53a (1) S. 1 ThürKO kein Haushaltssicherungskonzept 
erstellt werden. 
 

Die nachfolgende Tabelle fasst das Gesagte nochmals zusammen: 
 
Bezeichnung Ansatz Ansatz FP FP FP 

  2020 in € 2021 in € 2022 in € 2023 in € 2024 in € 

Ordentliche Tilgung im VMH 295.870 287.400 287.400 287.400 287.400 

Zuführung zum VMH 310.440 318.770 182.490 344.040 634.970 

Fehlbetrag VWH     104.910     

Freie Spitze im VWH 14.570 31.370   56.640 347.570 
Freie Spitze in % vom Volumen VWH 0,19 0,41 0,00 0,74 4,44 

 
 

Nachfolgend sollen einige wichtige Punkte der Finanzplanung angesprochen werden: 
 

Im Planungszeitraum wird seit 2014 von einer relativ gleichbleibenden Einwohnerzahl ausgegangen. 
Allerdings ist der Saldo zwischen den Neugeborenen und den Gestorbenen immer noch deutlich nega-
tiv, auch wenn er sich in 2019 wieder leicht verringert hat. Ein weiterer Anstieg der Einwohnerzahl 
dürfte somit eher unwahrscheinlich sein. Auch bleibt ab zu warten, ob die Corona-Pandemie in 2020 
zu einer Übersterblichkeit geführt hat. Hierfür gibt es für Ronneburg noch keine Zahlen. Insoweit 
bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. 
 

Für den Haushalt bestehen aber auch aufgrund der vielen ungelösten Probleme in der Welt weitere 
Risiken. Wie die Vergangenheit schon mehrfach gezeigt hat, kann sich das Ausweiten eines Problems 
schnell auch auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland auswirken.  
 

Hinsichtlich der Zinsen bezüglich der Kreditverpflichtungen ist die Stadt gut aufgestellt. Die Zinsen 
wurden auf kurzfristige Bindungen umgestellt. Die Stadt kann nun die Früchte dieser Umstellung ern-
ten. Für den großen Bürgschaftskredit wurden die Zinsen für drei Jahre bis September 2021 mit 0,074 
% fest abgeschlossen und somit Planungssicherheit erreicht. Gegenüber den bisherigen Zinssätzen 
konnten damit deutliche Einsparungen erzielt werden. Die Corona-Krise hat weltweit zu weiteren 
Zinssenkungen geführt. Auch wenn zuletzt die Zinsen wegen aufkommender Inflationsangst wieder 
leicht angezogen sind, dürften die Zinsen noch für einen sehr langen Zeitraum auf einem äußerst nied-
rigen Niveau verharren. Insofern wurde die Zinsmeinung der Stadt bestätigt. Aus diesem Grund wird 
auch weiterhin von Zinssicherungen Abstand genommen. Wenn es zu Zinserhöhungen kommt, dann 
wohl erst gegen Ende 2022 und nur moderat. Insbesondere die südeuropäischen Länder haben ein 
massives Schuldenproblem, was sich durch die Corona-Krise noch weiter verschärft hat. Deutliche 
Zinserhöhungen verkraften deren Haushalte nicht. Deshalb dürften die Zinsen nicht erheblich steigen. 
Die Stadt wird weiterhin von den niedrigen kurzfristigen Zinsen profitieren und hat die Möglichkeit zu 
Sondertilgungen. Die Sondertilgungen sind nunmehr für das Jahr 2024 vorgesehen. Wann diese aber 
konkret erfolgen hängt von der Entwicklung der Zinsen ab. Für die anderen kleineren Kredite wird 
eine Zinssicherung bzw. nach Auslaufen der Zinsbindung eine weitere Zinssicherung nicht für not-
wendig erachtet. Bei diesen Krediten soll weiterhin von den äußerst niedrigen kurzfristigen Zinsen 
profitiert werden. 
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Hinsichtlich der Höhe des Zinssatzes wurde im Planungszeitraum ein leichter Anstieg unterstellt. Des-
halb ist in 2022 - 2024 von einem relativ gleichbleibenden bzw. leicht steigenden Zinsaufwand auszu-
gehen. Diese Annahme kann aber mit der Planung für 2022 teilweise revidiert werden. 
 

Wie schon an anderer Stelle erwähnt beträgt der Durchschnittszinssatz für alle Kreditverpflichtungen 
in 2021 für die Stadt lediglich 0,114 %. Für die eigenen Geldanlagen erhält die Stadt in 2021 einen 
Durchschnittszinssatz von 1,01 %, also das Neunfache. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es aktuell 
nicht geboten Sondertilgungen durchzuführen. 
 

Das Ansparen eine Tilgungsrücklage soll auch in 2021 fortgesetzt werden. Diese Rücklage soll dann 
genutzt werden, um bei auslaufenden Zinsbindungen ggf. Sondertilgungen leisten zu können. Damit 
wird für den Haushalt ebenfalls mehr Sicherheit erreicht, da dann die Kreditschulden geringer werden 
und eventuelle Zinserhöhungen dann nicht mehr ganz so starke Auswirkungen haben. Mit den Sonder-
tilgungen werden dann ebenfalls die reduzierten planmäßigen Tilgungen kompensiert. 
 

Die von der Stadt begebenen Bürgschaften haben zum 31.12.2019 einen Stand von 4,7 Mio. € gehabt. 
Beginnend mit dem Haushalt 2014 wurde einer Forderung des Landesverwaltungsamtes Rechnung 
getragen und damit begonnen, für mögliche Bürgschaftsinanspruchnahmen eine Rücklage anzusparen. 
Das Ansparen soll im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten so lange erfolgen, bis eine Rücklage von 
10 % der begebenen Bürgschaften erreicht ist. In 2021 wird dieses Ziel dann erreicht. 
 

Bezüglich der Tarifsteigerungen bei den Personalkosten werden für den Planungszeitraum ab 2022 
Steigerungen von 2 % unterstellt. Ebenso wird nur eine geringe inflationäre Steigerung von 0,8 % 
zugrunde gelegt. 
 

In 2024 werden nunmehr die Rückflüsse in Höhe von je 100 T€ aus dem Erschließungsvertrag mit der 
LEG mbH bezüglich des Industriegebietes erwartet und entsprechend eingeplant. Eine Refinanzierung 
kann erst nach Abschluss der Erschließung und der vollständigen Vermarktung erfolgen. In 2012 hat 
die LEG im Rahmen der Umlegung Solarpark Enerparc eine weitere voll erschlossene Grundstücks-
fläche erhalten (ca. 12 ha.). Die Grundbuchumschreibung ist erfolgt. Diese Fläche muss dann ebenfalls 
noch vermarktet werden. Die Erschließung soll mit dem 2. und 3. BA fortgesetzt werden. 
 

Da der Jahresabschluss 2020 noch in Bearbeitung ist, kann noch nicht abschließend eingeschätzt wer-
den, wie sich die Rücklage zum 31.12.2020 entwickeln wird. Das Ergebnis für 2020 wird jedoch vo-
raussichtlich besser abschließen als geplant. Die vorgesehene Rücklagenentnahme in 2020 muss wahr-
scheinlich nicht erfolgen. Insofern weist die Rücklage zum 31.12.2019 voraussichtlich einen Stand 
von 3.957 T€ aus. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen wird die Rücklage im Planungs-
zeitraum bis 2024 auf einen Betrag von 2,3 Mio. € abschmelzen. Der Neubau der Sporthalle in 2023 
bis 2026 ist damit nicht mehr finanzierbar. Die Rücklage sollte jedoch nicht, wie in der Planung vor-
gesehen, ganz abgeschmolzen werden. Dies allein schon aus dem Grund um für wirtschaftliche Rück-
schläge gewappnet zu sein. 
 

Die Entwicklung der Rücklage wird im nachfolgenden Diagramm dargestellt. 
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Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wurden einige Investitionsmaßnahmen auf spätere 
Haushaltsjahre verschoben. Die entsprechenden Maßnahmen sind im Haushaltsplan ersichtlich. 
 

Haushaltsplan und Finanzplan wurden aufeinander abgestimmt. 
 

Abschließend soll noch bemerkt werden, dass im Finanzplanungszeitraum Risiken hinsichtlich der 
Beurteilung der Einnahmen (vor allem Steuern u. Zuweisungen) und Veränderungen auf der Ausga-
benseite bestehen, auf die der Stadtrat und die Verwaltung keinen Einfluss haben. 
 
 

Investitionsprogramm 
 

Das Investitionsprogramm wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit mit in den Vermögens-
haushalt integriert. Die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen können somit direkt im Ver-
mögenshaushalt abgelesen werden. Das Investitionsprogramm bildet die Grundlage für die Finanzpla-
nung. Nachfolgend seien noch einige wichtige Investitionen des Planungszeitraumes erwähnt: 
 
 

 Bezeichnung der Maßnahme Zeitraum der Realisierung Mittel in € 
 Ersatzkauf Dienst Kfz 2022 20.000 
 Schloss, Sanierung NW Fassade Zwischenb. 2022 150.000 
 Schloss, Sanier. NW Fassade Amtsgericht 2023 180.000 
 Heizung Archiv/Ritteraal 2022 65.000 
 Zwinger, Archiv, Haus der Integration 2021-2023 2.500.000 
 Neubau Sporthalle 2023-2026 8.088.000 
 Erwerb Schwimmbeckenreiniger 2022 20.000 
 Umbindung Schmutzwasser Soba 2021-2022 148.000 
 Sanierung Stadtmauer 2022-2023 20.000 
 Abriss von Ruinen 2022-2024 131.000 
 Erschließung Distelburg 2015-2022 2.360.000 
 Sanierung Brücke Bachgasse 2022-2023 300.000 
 Straßenbau Schlossstraße 3.BA 2022-2023 205.000 
 Brücke Paitzdorfer Straße 2022-2023 190.000 
 Erneuerung Straßenbeleuchtung 2022-2024 18.000 
 Sanierung Schützenhaus 2020-2022 150.000 
 

Die Realisierung des Investitionsprogramms hängt weitgehend von der wirtschaftlichen Entwicklung 
und der Gewährung der eingeplanten Zuweisungen ab. Wenn diese Zuweisungen nicht oder nur zum 
Teil bewilligt werden, müssen eventuell einzelne Maßnahmen gestrichen oder zurückgestellt werden. 
 

Das Investitionsprogramm kann starken Änderungen unterworfen sein. Es wird jährlich fortgeschrie-
ben. 
 


